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Tagesordnungen 
 

des Rates, seiner Ausschüsse, 
der Bezirksvertretungen und Beiräte 

 
In der 40. KW 2024 

finden folgende Sitzungen statt: 
 
 
a) Rat der Stadt:        keine Sitzung 
 
 
b) Ratsausschüsse:     
 
Ausschuss für Wirtschafts-, Beschäftigungsförderung, 
Europa, Wissenschaft und Forschung 
Mittwoch, 02.10.2024, 15.00 Uhr 
Ratssaal, Rathaus, Friedensplatz 1, 44135 Dortmund 
 
Öffentliche Sitzung 
 
1  Regularien 
1.1  Benennung eines Ausschussmitgliedes zur Mit-

unterzeichnung der Niederschrift 
1.2  Hinweis auf das Mitwirkungsverbot gem. §§ 31 

und 43 Abs. 2 GO NRW 
1.3  Feststellung der Tagesordnung 
1.4  Genehmigung der Niederschrift 
2  Angelegenheiten der Wirtschaftsförderung 

Dortmund 
2.1  Aktuelle Angelegenheiten der Wirtschaftsförde-

rung Dortmund 
2.2  Aktuelle Angelegenheiten der Beschäftigungs-

förderung 
2.3  Aktuelle Angelegenheiten aus Wissenschaft und 

Forschung 
2.4  Aktuelle Angelegenheiten Europa 
2.5  to:Do – Dortmunds neue Arbeit: Rückblick und 

Ausblick – Präsentation 
3  Dezernatsübergreifende Angelegenheiten 
3.1  Flächen- und Immobilienfonds 

Vorlage: 33593-23/2 
Kenntnisnahme  

3.2  Sachstandsbericht zur Umsetzung der Haushalts-
begleitbeschlüsse des Rates zu den Haushalts-
plänen 2019 bis 2024 
Vorlage: 35862-24 
Kenntnisnahme  

3.3  3. Sachstandsbericht  
– Kommunale Arbeitsmarktstrategie 2020–2030 
Vorlage: 34818-24 
Kenntnisnahme  

4  Anfragen, Anträge 
4.1  Sachstandsbericht Gründungscampus 

Vorlage: 35436-24/2 
Kenntnisnahme  

4.2  Wirtschaftspolitische Aktivitäten mit europä-    
ischen Netzwerken und/oder Projekten  
– Präsentation 
Vorlage: 35009-24/2 
Kenntnisnahme  

4.3  Gemeinwohlbilanzierung  
– Präsentation 
Vorlage: 35012-24/2 
Kenntnisnahme  

4.4  Wohnraum für Azubis  
– wird nachgereicht 
Vorlage: 35848-24/1 
Kenntnisnahme  

4.5  Nordhand e.G. 
Vorlage: 35010-24/2 
Kenntnisnahme  

4.6  Nette Toilette 
Vorlage: 36273-24 
Beratung  

 
Nicht öffentliche Sitzung 
 
1  Regularien 
1.1  Feststellung der Tagesordnung 
1.2  Genehmigung der Niederschrift (nichtöffentlich) 
2  Angelegenheiten der Wirtschaftsförderung 

Dortmund 
2.1  innoclub – Anmietung von Büroflächen im Tech-

nologieZentrumDortmund  
– wird nachgereicht 
Vorlage: 36240-24 
Beschluss  

2.2  Aktuelle Angelegenheiten der Wirtschaftsförde-
rung Dortmund 

3  Dezernatsübergreifende Angelegenheiten  
– unbesetzt 

4  Anträge, Anfragen  
– unbesetzt 
   

Die Unterlagen der öffentlichen Sitzung können während 
der allgemeinen Sprechzeiten im Dienstgebäude Grüne 
Straße 2–8, Zimmer 2.Etg., 44147 Dortmund und in der 
öffentlichen Sitzung eingesehen oder über das Internet 
(www.dortmund.de) abgerufen werden. 
 
Hinweis:  
 
Der Sitzungsraum ist ebenerdig zugänglich und nutzbar. 
Eine Behindertentoilette ist vorhanden. Falls Sie kommu-
nikative Unterstützung für die Teilnahme an der Sitzung 
benötigen, melden Sie sich bitte telefonisch unter (0231) 
50-2 55 59, per Fax unter (0231) 50-2 37 17 oder per Mail 
unter liliana.korbmacher@stadtdo.de.  
 

Franz-Josef R ü t h e r 
Vorsitz 
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c) Bezirksvertretungen:  keine Sitzung 
 
d) Beiräte:   keine Sitzung 
 
 
Hinweis zur Einsicht in Sitzungsunterlagen 

Die allgemeinen Öffnungszeiten der Stadtverwaltung 
sind: montags bis mittwochs 8.00 bis 12.00 Uhr und 13.00 
bis 15.30 Uhr, donnerstags 8.00 bis 12.00 Uhr und 13.00 
bis 17.00 Uhr, freitags 8.00 bis 12.00 Uhr. 
 
Für die Bezirksverwaltungsstellen gelten folgende Öff-
nungszeiten: montags und dienstags 8.00 bis 12.00 Uhr 
und 13.00 bis 15.30 Uhr, mittwochs und freitags 8.00 bis 
12.00 Uhr, donnerstags 8.00 bis 12.00 Uhr und 13.00 bis 
17.00 Uhr. 
 
Im Internet unter www.dortmund.de 
 
 

Öffentliche Zustellungen 
 
 
Für Savic, Radunka, 
unbekannt verzogen, liegt beim Sozialamt der Stadt Dort-
mund, Luisenstraße 11–13, 44137 Dortmund, folgendes 
Schriftstück zur Abholung bereit: 
  
Widerruf Ordnungsverfügung und Aufhebung Ge-
bührenbescheid für den Zeitraum der Unterbringung 
in der Übergangseinrichtung in der Braunschweiger 
Straße 31–33, 44145 Dortmund: 
 
Savic, Radunka *26.10.1960 – Aktenzeichen 3717-
F0133 (Widerruf Ordnungsverfügung und Aufhebung 
Gebührenbescheid vom 18.09.2024). 
 
Dieser Bescheid kann in der vorgenannten Dienststelle 
von Montag bis Donnerstag in der Zeit von 8.00–12.00 
Uhr, 13.00–15.00 Uhr und Freitag von 8.00–12.00 Uhr in 
Empfang genommen werden.  
 
Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche Bekannt-
machung zugestellt mit der Folge, dass Fristen in Gang 
gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen 
können.  
 
Das Schriftstück gilt gem. §§ 1 und 10 des Verwaltungs-
zustellungsgesetzes Nordrhein-Westfalen (Landeszustel-
lungsgesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV.NRW.S. 
94) in der zurzeit geltenden Fassung nach Ablauf von zwei 
Wochen – gerechnet vom Tag der Bekanntgabe/Veröf-
fentlichung dieser Benachrichtigung – als zugestellt, 
wenn es bis dahin nicht abgeholt worden ist. 
Dortmund, 18.09.2024 

Für Roberto Giunta, 
wohnhaft: Schwanenwall 42, 44135 Dortmund, liegt beim 
Sozialamt der Stadt Dortmund, Luisenstraße 11–13, 
44137 Dortmund, folgendes Schriftstück zur Abholung 
bereit:  
 
Gebührenbescheid vom 18.09.2024, 
Roberto Giunta *17.04.1971. 
 
Dieser Bescheid kann in der vorgenannten Dienststelle 
von Montag bis Donnerstag in der Zeit von 8.00–12.00 
Uhr, 13.00–15.00 Uhr und Freitag von 8.00–12.00 Uhr in 
Empfang genommen werden.  
 
Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche Bekannt-
machung zugestellt mit der Folge, dass Fristen in Gang 
gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen 
können.  
 
Das Schriftstück gilt gem. §§ 1 und 10 des Verwaltungs-
zustellungsgesetzes Nordrhein-Westfalen (Landeszustel-
lungsgesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV.NRW.S. 
94) in der zurzeit geltenden Fassung nach Ablauf von zwei 
Wochen – gerechnet vom Tag der Bekanntgabe/Veröf-
fentlichung dieser Benachrichtigung – als zugestellt, 
wenn es bis dahin nicht abgeholt worden ist.  
Dortmund, 18.09.2024 
 
Für Borgert, Jan, 
wohnhaft: Notschlafstelle für Männer, Unionstraße 33, 
44137 Dortmund, liegt beim Sozialamt der Stadt Dort-
mund, Luisenstraße 11–13, 44137 Dortmund, folgendes 
Schriftstück zur Abholung bereit:  
 
Gebührenbescheid vom 19.09.2024, 
Borgert, Jan; *06.007.2000 – AZ: 3717-O357. 
 
Dieser Bescheid kann in der vorgenannten Dienststelle 
von Montag bis Donnerstag in der Zeit von 8.00–12.00 
Uhr, 13.00–15.00 Uhr und Freitag von 8.00–12.00 Uhr in 
Empfang genommen werden.  
 
Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche Bekannt-
machung zugestellt mit der Folge, dass Fristen in Gang 
gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen 
können.  
 
Das Schriftstück gilt gem. §§ 1 und 10 des Verwaltungs-
zustellungsgesetzes Nordrhein-Westfalen (Landeszustel-
lungsgesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV.NRW.S. 
94) in der zurzeit geltenden Fassung nach Ablauf von zwei 
Wochen – gerechnet vom Tag der Bekanntgabe/Veröf-
fentlichung dieser Benachrichtigung – als zugestellt, 
wenn es bis dahin nicht abgeholt worden ist.  
Dortmund, 19.09.2024 
 
 

http://www.dortmund.de/
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Für Krukemeyer, Ramon, 
wohnhaft: Notschlafstelle für Männer, Unionstraße 33, 
44137 Dortmund, liegt beim Sozialamt der Stadt Dort-
mund, Luisenstraße 11–13, 44137 Dortmund, folgendes 
Schriftstück zur Abholung bereit:  
 
Gebührenbescheid vom 20.09.2024, 
Krukemeyer, Ramon, *22.05.1976 - AZ: 3717-O436. 
 
Dieser Bescheid kann in der vorgenannten Dienststelle 
von Montag bis Donnerstag in der Zeit von 8.00–12.00 
Uhr, 13.00–15.00 Uhr und Freitag von 8.00–12.00 Uhr in 
Empfang genommen werden.  
 
Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche Bekannt-
machung zugestellt mit der Folge, dass Fristen in Gang 
gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen 
können.  
 
Das Schriftstück gilt gem. §§ 1 und 10 des Verwaltungs-
zustellungsgesetzes Nordrhein-Westfalen (Landeszustel-
lungsgesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV.NRW.S. 
94) in der zurzeit geltenden Fassung nach Ablauf von zwei 
Wochen – gerechnet vom Tag der Bekanntgabe/Veröf-
fentlichung dieser Benachrichtigung – als zugestellt, 
wenn es bis dahin nicht abgeholt worden ist.  
Dortmund, 20.09.2024 
 
Für Wechsung, Lawrence, 
wohnhaft: Notschlafstelle für Männer, Unionstraße 33, 
44137 Dortmund, liegt beim Sozialamt der Stadt Dort-
mund, Luisenstraße 11–13, 44137 Dortmund, folgendes 
Schriftstück zur Abholung bereit:  
 
Gebührenbescheid vom 20.09.2024, 
Wechsung, Lawrence; *17.10.2002 – AZ: 3717-O439. 
 
Dieser Bescheid kann in der vorgenannten Dienststelle 
von Montag bis Donnerstag in der Zeit von 8.00–12.00 
Uhr, 13.00–15.00 Uhr und Freitag von 8.00–12.00 Uhr in 
Empfang genommen werden.  
 
Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche Bekannt-
machung zugestellt mit der Folge, dass Fristen in Gang 
gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen 
können.  
 
Das Schriftstück gilt gem. §§ 1 und 10 des Verwaltungs-
zustellungsgesetzes Nordrhein-Westfalen (Landeszustel-
lungsgesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV.NRW.S. 
94) in der zurzeit geltenden Fassung nach Ablauf von zwei 
Wochen – gerechnet vom Tag der Bekanntgabe/Veröf-
fentlichung dieser Benachrichtigung – als zugestellt, 
wenn es bis dahin nicht abgeholt worden ist.  
Dortmund, 20.09.2024 
 
 

Für die Firma Wojciech Chorzepa,  
zuletzt bekannte Adresse Altenderner Straße 19 in 44329 
Dortmund liegen bei der Stadt Dortmund – Stadtkasse und 
Steueramt, Löwenstraße 11–13, 44122 Dortmund, Zim-
mer 241, folgende Schriftstücke zur Abholung bereit:  
 
Kassenzeichen 011 538 287 D / 021 538 280 D, 
Gewerbesteuerbescheid vom 26.07.2024, 
Gewerbesteuerbescheid vom 16.08.2024.  
 
Diese Schriftstücke können in der vorgenannten Dienst-
stelle in der Zeit von: Montag bis Dienstag 8.00 bis 12.00 
Uhr und 13.00 bis 15.30 Uhr, Donnerstag 8.00 bis 12.00 
Uhr und 13.00 bis 17.00 Uhr, Mittwoch und Freitag 8.00 
bis 12.00 Uhr in Empfang genommen werden.  
 
Diese Schriftstücke sind nach § 10 des Verwaltungszustel-
lungsgesetztes für das Land Nordrhein-Westfalen (Lan-
deszustellungsgesetz – LZG) vom 07.03.2006 (GV NRW 
S. 94), in der zurzeit geltenden Fassung, an dem Tage als 
zugestellt anzusehen, an dem seit dem Tage der Veröffent-
lichung in den Dortmunder Bekanntmachungen zwei 
Wochen verstrichen sind. 
 
Durch die öffentliche Bekanntmachung können Fristen in 
Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste 
drohen können (§ 10 Abs. 2 Satz 4 LZG NRW). 
Dortmund, den 23.09.2024  
 
Für die unbekannten Erben des Fritz Stoecker,  
zuletzt wohnhaft In der Meile 150, Dortmund, liegen bei 
der Stadt Dortmund – Stadtkasse und Steueramt –, Lö-
wenstraße 11, 44122 Dortmund, Zimmer 253, folgende 
Schriftstücke zur Abholung bereit:  
 
Bescheide mit Datum vom 21.01.2022, 20.01.2023 und 
19.01.2024 für das Kassenzeichen 031085580 D. 
 
Diese Schriftstücke können nach vorheriger Terminab-
sprache unter Tel.: (0231) 50-2 40 73 in der vorgenannten 
Dienststelle in der Zeit von Montag bis Dienstag von 8.00 
bis 12.00 Uhr und 13.00 bis 15.30 Uhr, Donnerstag von 
8.00 bis 12.00 Uhr und 13.00 bis 17.00 Uhr und Mittwoch 
und Freitag von 8.00 bis 12.00 Uhr in Empfang genom-
men werden. 
 
Diese Schriftstücke sind nach § 10 des Verwaltungszustel-
lungsgesetzes (VwZG) vom 12.08.2005 (BGBl. I S. 2354) 
in der zurzeit geltenden Fassung, an dem Tage als zuge-
stellt anzusehen, an dem seit dem Tage der Veröffent-        
lichung in den Dortmunder Bekanntmachungen zwei 
Wochen verstrichen sind.  
 
Durch die öffentliche Bekanntmachung können Fristen in 
Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste 
drohen können (§ 10 Abs. 2 VwZG). 
Dortmund, den 23.09.2024 
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Für Gregory Yurik,  
zuletzt wohnhaft unter Impasse Lapeyriere 1, Saint-Jean, 
Frankreich liegen bei der Stadt Dortmund – Stadtkasse 
und Steueramt –, Löwenstraße 11, 44122 Dortmund, Zim-
mer 253, folgende Schriftstücke zur Abholung bereit:  
 
Bescheide mit Datum vom 19.01.2018, 18.01.2019, 
17.01.2020 22.01.2021, 21.01.2022, 20.01.2023 und 
19.01.2024 für das Kassenzeichen 033697221 D. 
 
Diese Schriftstücke können nach vorheriger Terminab-
sprache unter Tel.: (0231) 50-2 40 73 in der vorgenannten 
Dienststelle in der Zeit von Montag bis Dienstag von 8.00 
bis 12.00 Uhr und 13.00 bis 15.30 Uhr, Donnerstag von 
8.00 bis 12.00 Uhr und 13.00 bis 17.00 Uhr und Mittwoch 
und Freitag von 8.00 bis 12.00 Uhr in Empfang genom-
men werden. 
 
Diese Schriftstücke sind nach § 10 des Verwaltungszustel-
lungsgesetzes (VwZG) vom 12.08.2005 (BGBl. I S. 2354) 
in der zurzeit geltenden Fassung, an dem Tage als zuge-
stellt anzusehen, an dem seit dem Tage der Veröffent-       
lichung in den Dortmunder Bekanntmachungen zwei 
Wochen verstrichen sind.  
 
Durch die öffentliche Bekanntmachung können Fristen in 
Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste 
drohen können (§ 10 Abs. 2 VwZG). 
Dortmund, den 23.09.2024 
 
Für Mohammed Al Ahmad *01.01.2003,   
zuletzt wohnhaft: Wodanstraße 6, 44359 Dortmund Dort-
mund, liegt beim Sozialamt der Stadt Dortmund, Luisen-
straße 11–13, 44137 Dortmund, folgendes Schriftstück 
zur Abholung bereit:  
 
Widerruf der Zuweisung eines Obdachs vom 
23.09.2024, Aktenzeichen 3717-2584. 
 
Das bezeichnete Schriftstück kann in der vorgenannten 
Dienststelle von Montag bis Donnerstag in der Zeit von 
8.00–12.00 Uhr, 13.00–15.00 Uhr und Freitag von 8.00– 
12.00 Uhr in Empfang genommen werden.  
 
Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche Bekannt-
machung zugestellt mit der Folge, dass Fristen in Gang 
gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen 
können.  
 
Das Schriftstück gilt gem. §§ 1 und 10 des Verwaltungs-
zustellungsgesetzes Nordrhein-Westfalen (Landeszustel-
lungsgesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV.NRW.S. 
94) in der zurzeit geltenden Fassung nach Ablauf von zwei 
Wochen – gerechnet vom Tag der Bekanntgabe/Veröf-
fentlichung dieser Benachrichtigung – als zugestellt, 
wenn es bis dahin nicht abgeholt worden ist. 
Dortmund, den 23.09.2024 

Für Beermann, Yvonne und Kolipost, Christina, 
unbekannt verzogen, liegen beim Sozialamt der Stadt 
Dortmund, Luisenstraße 11–13, 44137 Dortmund, folgen-
de Schriftstücke zur Abholung bereit:  
 
Gebührenbescheid für den Zeitraum des Aufenthaltes 
in der Frauenübernachtungsstelle, Nortkirchenstraße 
15, 44263 Dortmund: 
 
Beermann, Yvonne *20.01.1975  
– Aktenzeichen 3717-F0483 (Gebührenbescheid vom 
23.09.2024) und 
Kolipost, Christina *04.05.1988  
– Aktenzeichen 3717-F0437 (Gebührenbescheid vom 
23.09.2024). 
 
Diese Bescheide können in der vorgenannten Dienststelle 
von Montag bis Donnerstag in der Zeit von 8.00–12.00 
Uhr, 13.00–15.00 Uhr und Freitag von 8.00–12.00 Uhr in 
Empfang genommen werden.  
 
Die Schriftstücke werden hiermit durch öffentliche Be-
kanntmachung zugestellt mit der Folge, dass Fristen in 
Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste 
drohen können.  
 
Die Schriftstücke gelten gem. §§ 1 und 10 des Verwal-
tungszustellungsgesetzes Nordrhein-Westfalen (Landes-
zustellungsgesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. 
NRW.S. 94) in der zurzeit geltenden Fassung nach Ablauf 
von zwei Wochen – gerechnet vom Tag der Bekanntgabe/ 
Veröffentlichung dieser Benachrichtigung – als zugestellt, 
wenn sie bis dahin nicht abgeholt worden sind. 
 Dortmund, 23.09.2024 
 
Für Krasnic, Renata, 
unbekannt verzogen, liegt beim Sozialamt der Stadt Dort-
mund, Luisenstraße 11–13, 44137 Dortmund, folgendes 
Schriftstück zur Abholung bereit:  
 
Gebührenbescheid für den Zeitraum des Aufenthaltes 
in der Frauenübernachtungsstelle, Nortkirchenstraße 
15, 44263 Dortmund: 
  
Krasnic, Renata *28.10.2003 – Aktenzeichen 3717-
F0163 (Gebührenbescheid vom 23.09.2024). 
 
Dieser Bescheid kann in der vorgenannten Dienststelle 
von Montag bis Donnerstag in der Zeit von 8.00–12.00 
Uhr, 13.00–15.00 Uhr und Freitag von 8.00–12.00 Uhr in 
Empfang genommen werden.  
 
Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche Bekannt-
machung zugestellt mit der Folge, dass Fristen in Gang 
gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen 
können.  
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Das Schriftstück gilt gem. §§ 1 und 10 des Verwaltungs-
zustellungsgesetzes Nordrhein-Westfalen (Landeszustel-
lungsgesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV.NRW.S. 
94) in der zurzeit geltenden Fassung nach Ablauf von zwei 
Wochen – gerechnet vom Tag der Bekanntgabe/Veröf-
fentlichung dieser Benachrichtigung – als zugestellt, 
wenn es bis dahin nicht abgeholt worden ist.  
Dortmund, 23.09.2024 
 
Für Dariusz Zajac,  
wohnhaft: PL-26-067 CHELMCE, Ul. Koscielna 10, liegt 
beim Rechtsamt der Stadt Dortmund, Markt 6–8, Zimmer 
213, folgendes Schriftstück zur Abholung bereit:  
 
Bescheid vom 07.08.2024,  
Aktenzeichen 30/Owi BE 785 940 146.  
 
Dieser Bescheid kann in der vorgenannten Dienststelle 
von Montag bis Dienstag in der Zeit von 8.00–12.00 Uhr 
und 13.00–15.30 Uhr, Donnerstag von 8.00–12.00 Uhr 
und 13.00–17.00 Uhr, Mittwoch und Freitag von 8.00–
12.00 Uhr in Empfang genommen werden.  
 
Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche Bekannt-
machung zugestellt mit der Folge, dass Fristen in Gang 
gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen 
können.  
 
Das Schriftstück gilt gem. §§ 1 und 10 des Verwaltungs-
zustellungsgesetzes Nordrhein–Westfalen (Landeszustel-
lungsgesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV.NRW.S. 
94) in der zurzeit geltenden Fassung nach Ablauf von zwei 
Wochen – gerechnet vom Tag der Bekanntgabe/Veröf-
fentlichung dieser Benachrichtigung – als zugestellt, 
wenn es bis dahin nicht abgeholt worden ist.  
Dortmund, 24.09.2024  
 
Für Ahmed Ince,  
wohnhaft: TR-58040 Sivas, Elif Sk. 3a, liegt beim Rechts-
amt der Stadt Dortmund, Markt 6–8, Zimmer 219, folgen-
des Schriftstück zur Abholung bereit:  
 
Bescheid vom 08.08.2024,  
Aktenzeichen 30/Owi AH 715 128 280.  
 
Dieser Bescheid kann in der vorgenannten Dienststelle 
von Montag bis Dienstag in der Zeit von 8.00–12.00 Uhr 
und 13.00–15.30 Uhr, Donnerstag von 8.00–12.00 Uhr 
und 13.00–17.00 Uhr, Mittwoch und Freitag von 8.00–
12.00 Uhr in Empfang genommen werden.  
 
Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche Bekannt-
machung zugestellt mit der Folge, dass Fristen in Gang 
gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen 
können.  

Das Schriftstück gilt gem. §§ 1 und 10 des Verwaltungs-
zustellungsgesetzes Nordrhein–Westfalen (Landeszustel-
lungsgesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV.NRW.S. 
94) in der zurzeit geltenden Fassung nach Ablauf von zwei 
Wochen – gerechnet vom Tag der Bekanntgabe/Veröf-
fentlichung dieser Benachrichtigung – als zugestellt, 
wenn es bis dahin nicht abgeholt worden ist.  
Dortmund, 24.09.2024  
 
Für Sinan Akdal,  
wohnhaft: TR-34000 Istanbul, Metropol Plaza 16, liegt 
beim Rechtsamt der Stadt Dortmund, Markt 6–8, Zimmer 
200, folgendes Schriftstück zur Abholung bereit:  
 
Bescheid vom 26.08.2024,  
Aktenzeichen 30/Owi AA 778 044 254.  
 
Dieser Bescheid kann in der vorgenannten Dienststelle 
von Montag bis Dienstag in der Zeit von 8.00–12.00 Uhr 
und 13.00–15.30 Uhr, Donnerstag von 8.00–12.00 Uhr 
und 13.00–17.00 Uhr, Mittwoch und Freitag von 8.00–
12.00 Uhr in Empfang genommen werden.  
 
Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche Bekannt-
machung zugestellt mit der Folge, dass Fristen in Gang 
gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen 
können.  
 
Das Schriftstück gilt gem. §§ 1 und 10 des Verwaltungs-
zustellungsgesetzes Nordrhein–Westfalen (Landeszustel-
lungsgesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV.NRW.S. 
94) in der zurzeit geltenden Fassung nach Ablauf von zwei 
Wochen – gerechnet vom Tag der Bekanntgabe/Veröf-
fentlichung dieser Benachrichtigung – als zugestellt, 
wenn es bis dahin nicht abgeholt worden ist.  
Dortmund, 24.09.2024 
 
Für Vaidotas Galvonas,  
wohnhaft: LT-999999 ZARASU R. SAV. ANTAZAVES 
k., Paupio G. 18, liegt beim Rechtsamt der Stadt Dort-
mund, Markt 6–8, Zimmer 200, folgendes Schriftstück zur 
Abholung bereit:  
 
Bescheid vom 06.08.2024,  
Aktenzeichen 30/Owi AF 778 155 102.  
 
Dieser Bescheid kann in der vorgenannten Dienststelle 
von Montag bis Dienstag in der Zeit von 8.00–12.00 Uhr 
und 13.00–15.30 Uhr, Donnerstag von 8.00–12.00 Uhr 
und 13.00–17.00 Uhr, Mittwoch und Freitag von 8.00–
12.00 Uhr in Empfang genommen werden.  
 
Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche Bekannt-
machung zugestellt mit der Folge, dass Fristen in Gang 
gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen 
können.  
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Das Schriftstück gilt gem. §§ 1 und 10 des Verwaltungs-
zustellungsgesetzes Nordrhein–Westfalen (Landeszustel-
lungsgesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV.NRW.S. 
94) in der zurzeit geltenden Fassung nach Ablauf von zwei 
Wochen – gerechnet vom Tag der Bekanntgabe/Veröf-
fentlichung dieser Benachrichtigung – als zugestellt, 
wenn es bis dahin nicht abgeholt worden ist.  
Dortmund, 24.09.2024  
 
Für Theodora Dix,  
wohnhaft: NL-6915 AJ Lobith, Smidstraat 17, liegt beim 
Rechtsamt der Stadt Dortmund, Markt 6–8, Zimmer 213, 
folgendes Schriftstück zur Abholung bereit:  
 
Bescheid vom 14.08.2024,  
Aktenzeichen 30/Owi AD 757 380 247.  
 
Dieser Bescheid kann in der vorgenannten Dienststelle 
von Montag bis Dienstag in der Zeit von 8.00–12.00 Uhr 
und 13.00–15.30 Uhr, Donnerstag von 8.00–12.00 Uhr 
und 13.00–17.00 Uhr, Mittwoch und Freitag von 8.00–
12.00 Uhr in Empfang genommen werden.  
 
Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche Bekannt-
machung zugestellt mit der Folge, dass Fristen in Gang 
gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen 
können.  
 
Das Schriftstück gilt gem. §§ 1 und 10 des Verwaltungs-
zustellungsgesetzes Nordrhein–Westfalen (Landeszustel-
lungsgesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV.NRW.S. 
94) in der zurzeit geltenden Fassung nach Ablauf von zwei 
Wochen – gerechnet vom Tag der Bekanntgabe/Veröf-
fentlichung dieser Benachrichtigung – als zugestellt, 
wenn es bis dahin nicht abgeholt worden ist.  
Dortmund, 24.09.2024  
 
Für Abdloulaye Diallo,  
wohnhaft: B-1030 Schaerbeek, Avenue de Lareine 173 3, 
liegt beim Rechtsamt der Stadt Dortmund, Markt 6–8, 
Zimmer 213, folgendes Schriftstück zur Abholung bereit:  
 
Bescheid vom 14.08.2024,  
Aktenzeichen 30/Owi AD 561 321 159.  
 
Dieser Bescheid kann in der vorgenannten Dienststelle 
von Montag bis Dienstag in der Zeit von 8.00–12.00 Uhr 
und 13.00–15.30 Uhr, Donnerstag von 8.00–12.00 Uhr 
und 13.00–17.00 Uhr, Mittwoch und Freitag von 8.00–
12.00 Uhr in Empfang genommen werden.  
 
Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche Bekannt-
machung zugestellt mit der Folge, dass Fristen in Gang 
gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen 
können.  

Das Schriftstück gilt gem. §§ 1 und 10 des Verwaltungs-
zustellungsgesetzes Nordrhein–Westfalen (Landeszustel-
lungsgesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV.NRW.S. 
94) in der zurzeit geltenden Fassung nach Ablauf von zwei 
Wochen – gerechnet vom Tag der Bekanntgabe/Veröf-
fentlichung dieser Benachrichtigung – als zugestellt, 
wenn es bis dahin nicht abgeholt worden ist.  
Dortmund, 24.09.2024  
 
Für Marius Duminica,  
zuletzt wohnhaft: 44137 Dortmund, Markt 6, liegt beim 
Rechtsamt der Stadt Dortmund, Markt 6–8, Zimmer 217, 
folgendes Schriftstück zur Abholung bereit:  
 
Bescheid vom 17.09.2024,  
Aktenzeichen 30/Owi AE 715 253 093.  
 
Dieser Bescheid kann in der vorgenannten Dienststelle 
von Montag bis Dienstag in der Zeit von 8.00–12.00 Uhr 
und 13.00–15.30 Uhr, Donnerstag von 8.00–12.00 Uhr 
und 13.00–17.00 Uhr, Mittwoch und Freitag von 8.00–
12.00 Uhr in Empfang genommen werden.  
 
Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche Bekannt-
machung zugestellt mit der Folge, dass Fristen in Gang 
gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen 
können.  
 
Das Schriftstück gilt gem. §§ 1 und 10 des Verwaltungs-
zustellungsgesetzes Nordrhein–Westfalen (Landeszustel-
lungsgesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV.NRW.S. 
94) in der zurzeit geltenden Fassung nach Ablauf von zwei 
Wochen – gerechnet vom Tag der Bekanntgabe/Veröf-
fentlichung dieser Benachrichtigung – als zugestellt, 
wenn es bis dahin nicht abgeholt worden ist.  
Dortmund, 24.09.2024  
 
Für Mussie Tesfaldet,  
zuletzt wohnhaft: 44357 Dortmund, Grollmannsweg 8, 
liegt beim Rechtsamt der Stadt Dortmund, Markt 6–8, 
Zimmer 215, folgendes Schriftstück zur Abholung bereit:  
 
Bescheid vom 13.09.2024,  
Aktenzeichen 30/Owi BC 561 309 086.  
 
Dieser Bescheid kann in der vorgenannten Dienststelle 
von Montag bis Dienstag in der Zeit von 8.00–12.00 Uhr 
und 13.00–15.30 Uhr, Donnerstag von 8.00–12.00 Uhr 
und 13.00–17.00 Uhr, Mittwoch und Freitag von 8.00–
12.00 Uhr in Empfang genommen werden.  
 
Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche Bekannt-
machung zugestellt mit der Folge, dass Fristen in Gang 
gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen 
können.  
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Das Schriftstück gilt gem. §§ 1 und 10 des Verwaltungs-
zustellungsgesetzes Nordrhein–Westfalen (Landeszustel-
lungsgesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV.NRW.S. 
94) in der zurzeit geltenden Fassung nach Ablauf von zwei 
Wochen – gerechnet vom Tag der Bekanntgabe/Veröf-
fentlichung dieser Benachrichtigung – als zugestellt, 
wenn es bis dahin nicht abgeholt worden ist.  
Dortmund, 24.09.2024  
 
Für Dyrma Ardit,  
wohnhaft: GB-CV31Qr Coventry, 141 Anglian way, liegt 
beim Rechtsamt der Stadt Dortmund, Markt 6–8, Zimmer 
206, folgendes Schriftstück zur Abholung bereit:  
 
Bescheid vom 20.09.2024,  
Aktenzeichen 30/Owi AB 715 268 252.  
 
Dieser Bescheid kann in der vorgenannten Dienststelle 
von Montag bis Dienstag in der Zeit von 8.00–12.00 Uhr 
und 13.00–15.30 Uhr, Donnerstag von 8.00–12.00 Uhr 
und 13.00–17.00 Uhr, Mittwoch und Freitag von 8.00–
12.00 Uhr in Empfang genommen werden.  
 
Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche Bekannt-
machung zugestellt mit der Folge, dass Fristen in Gang 
gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen 
können. 
 
Das Schriftstück gilt gem. §§ 1 und 10 des Verwaltungs-
zustellungsgesetzes Nordrhein–Westfalen (Landeszustel-
lungsgesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV.NRW.S. 
94) in der zurzeit geltenden Fassung nach Ablauf von zwei 
Wochen – gerechnet vom Tag der Bekanntgabe/Veröf-
fentlichung dieser Benachrichtigung – als zugestellt, 
wenn es bis dahin nicht abgeholt worden ist.  
Dortmund, 24.09.2024  
 
Für Ahmed Omar,  
zuletzt wohnhaft: 44328 Dortmund, Rybnikstraße 51, 
liegt beim Rechtsamt der Stadt Dortmund, Markt 6–8, 
Zimmer 208, folgendes Schriftstück zur Abholung bereit:  
 
Bescheid vom 14.08.2024,  
Aktenzeichen 30/Owi CC 778 069 524.  
 
Dieser Bescheid kann in der vorgenannten Dienststelle 
von Montag bis Dienstag in der Zeit von 8.00–12.00 Uhr 
und 13.00–15.30 Uhr, Donnerstag von 8.00–12.00 Uhr 
und 13.00–17.00 Uhr, Mittwoch und Freitag von 8.00–
12.00 Uhr in Empfang genommen werden.  
 
Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche Bekannt-
machung zugestellt mit der Folge, dass Fristen in Gang 
gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen 
können.  

Das Schriftstück gilt gem. §§ 1 und 10 des Verwaltungs-
zustellungsgesetzes Nordrhein–Westfalen (Landeszustel-
lungsgesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV.NRW.S. 
94) in der zurzeit geltenden Fassung nach Ablauf von zwei 
Wochen – gerechnet vom Tag der Bekanntgabe/Veröf-
fentlichung dieser Benachrichtigung – als zugestellt, 
wenn es bis dahin nicht abgeholt worden ist.  
Dortmund, 24.09.2024  
 
Für Ramona Paun,  
wohnhaft: P-1000 Focsani, Str Liviu 46, liegt beim 
Rechtsamt der Stadt Dortmund, Markt 6–8, Zimmer 208, 
folgendes Schriftstück zur Abholung bereit:  
 
Bescheid vom 14.08.2024,  
Aktenzeichen 30/Owi CC 778 066 835.  
 
Dieser Bescheid kann in der vorgenannten Dienststelle 
von Montag bis Dienstag in der Zeit von 8.00–12.00 Uhr 
und 13.00–15.30 Uhr, Donnerstag von 8.00–12.00 Uhr 
und 13.00–17.00 Uhr, Mittwoch und Freitag von 8.00–
12.00 Uhr in Empfang genommen werden.  
 
Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche Bekannt-
machung zugestellt mit der Folge, dass Fristen in Gang 
gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen 
können.  
 
Das Schriftstück gilt gem. §§ 1 und 10 des Verwaltungs-
zustellungsgesetzes Nordrhein–Westfalen (Landeszustel-
lungsgesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV.NRW.S. 
94) in der zurzeit geltenden Fassung nach Ablauf von zwei 
Wochen – gerechnet vom Tag der Bekanntgabe/Veröf-
fentlichung dieser Benachrichtigung – als zugestellt, 
wenn es bis dahin nicht abgeholt worden ist.  
Dortmund, 24.09.2024  
 
Für Ismed Hasahi,  
wohnhaft: CZ-41703 Dubi u Teplic Pozorka, Mirova 101-
14, liegt beim Rechtsamt der Stadt Dortmund, Markt 6–8, 
Zimmer 208, folgendes Schriftstück zur Abholung bereit:  
 
Bescheid vom 14.08.2024,  
Aktenzeichen 30/Owi AG 777 853 760.  
 
Dieser Bescheid kann in der vorgenannten Dienststelle 
von Montag bis Dienstag in der Zeit von 8.00–12.00 Uhr 
und 13.00–15.30 Uhr, Donnerstag von 8.00–12.00 Uhr 
und 13.00–17.00 Uhr, Mittwoch und Freitag von 8.00–
12.00 Uhr in Empfang genommen werden. 
 
Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche Bekannt-
machung zugestellt mit der Folge, dass Fristen in Gang 
gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen 
können.  
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Das Schriftstück gilt gem. §§ 1 und 10 des Verwaltungs-
zustellungsgesetzes Nordrhein–Westfalen (Landeszustel-
lungsgesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV.NRW.S. 
94) in der zurzeit geltenden Fassung nach Ablauf von zwei 
Wochen – gerechnet vom Tag der Bekanntgabe/Veröf-
fentlichung dieser Benachrichtigung – als zugestellt, 
wenn es bis dahin nicht abgeholt worden ist.  
Dortmund, 24.09.2024 
  
Für Gigi Bangau,  
wohnhaft: F-59200 Tourcoing, Rue de la Ferme 59, liegt 
beim Rechtsamt der Stadt Dortmund, Markt 6–8, Zimmer 
206, folgendes Schriftstück zur Abholung bereit:  
 
Bescheid vom 30.08.2024,  
Aktenzeichen 30/Owi AB 778 035 824.  
 
Dieser Bescheid kann in der vorgenannten Dienststelle 
von Montag bis Dienstag in der Zeit von 8.00–12.00 Uhr 
und 13.00–15.30 Uhr, Donnerstag von 8.00–12.00 Uhr 
und 13.00–17.00 Uhr, Mittwoch und Freitag von 8.00–
12.00 Uhr in Empfang genommen werden.  
 
Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche Bekannt-
machung zugestellt mit der Folge, dass Fristen in Gang 
gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen 
können.  
 
Das Schriftstück gilt gem. §§ 1 und 10 des Verwaltungs-
zustellungsgesetzes Nordrhein–Westfalen (Landeszustel-
lungsgesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV.NRW.S. 
94) in der zurzeit geltenden Fassung nach Ablauf von zwei 
Wochen – gerechnet vom Tag der Bekanntgabe/Veröf-
fentlichung dieser Benachrichtigung – als zugestellt, 
wenn es bis dahin nicht abgeholt worden ist.  
Dortmund, 24.09.2024  
 
Für Constantin Barbu,  
wohnhaft: RO-125100 Ors. Nehoiu, Jud. BZ Sat. Chirlesti 
10, liegt beim Rechtsamt der Stadt Dortmund, Markt 6–8, 
Zimmer 206, folgendes Schriftstück zur Abholung bereit:  
 
Bescheid vom 19.09.2024,  
Aktenzeichen 30/Owi AB 715 271 709.  
 
Dieser Bescheid kann in der vorgenannten Dienststelle 
von Montag bis Dienstag in der Zeit von 8.00–12.00 Uhr 
und 13.00–15.30 Uhr, Donnerstag von 8.00–12.00 Uhr 
und 13.00–17.00 Uhr, Mittwoch und Freitag von 8.00–
12.00 Uhr in Empfang genommen werden.  
 
Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche Bekannt-
machung zugestellt mit der Folge, dass Fristen in Gang 
gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen 
können.  

Das Schriftstück gilt gem. §§ 1 und 10 des Verwaltungs-
zustellungsgesetzes Nordrhein–Westfalen (Landeszustel-
lungsgesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV.NRW.S. 
94) in der zurzeit geltenden Fassung nach Ablauf von zwei 
Wochen – gerechnet vom Tag der Bekanntgabe/Veröf-
fentlichung dieser Benachrichtigung – als zugestellt, 
wenn es bis dahin nicht abgeholt worden ist.  
Dortmund, 24.09.2024  
 
Für Arkadiusz Pawel Barabas,  
wohnhaft: PL-33-370 Muszyna, Ul. Zefirka 85, liegt beim 
Rechtsamt der Stadt Dortmund, Markt 6–8, Zimmer 206, 
folgendes Schriftstück zur Abholung bereit:  
 
Bescheid vom 06.08.2024,  
Aktenzeichen 30/Owi AB 561 318 727. 
 
Dieser Bescheid kann in der vorgenannten Dienststelle 
von Montag bis Dienstag in der Zeit von 8.00–12.00 Uhr 
und 13.00–15.30 Uhr, Donnerstag von 8.00–12.00 Uhr 
und 13.00–17.00 Uhr, Mittwoch und Freitag von 8.00–
12.00 Uhr in Empfang genommen werden.  
 
Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche Bekannt-
machung zugestellt mit der Folge, dass Fristen in Gang 
gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen 
können.  
 
Das Schriftstück gilt gem. §§ 1 und 10 des Verwaltungs-
zustellungsgesetzes Nordrhein–Westfalen (Landeszustel-
lungsgesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV.NRW.S. 
94) in der zurzeit geltenden Fassung nach Ablauf von zwei 
Wochen – gerechnet vom Tag der Bekanntgabe/Veröf-
fentlichung dieser Benachrichtigung – als zugestellt, 
wenn es bis dahin nicht abgeholt worden ist.  
Dortmund, 24.09.2024  
 
Für Gheorghe Miclea,  
wohnhaft: RO-127188 Jud BZ Sat Gura Bascei, Cal Va-
leni de Munte nr 36A, liegt beim Rechtsamt der Stadt 
Dortmund, Markt 6–8, Zimmer 206, folgendes Schrift-
stück zur Abholung bereit:  
 
Bescheid vom 19.09.2024,  
Aktenzeichen 30/Owi CA 715 268 260.  
 
Dieser Bescheid kann in der vorgenannten Dienststelle 
von Montag bis Dienstag in der Zeit von 8.00–12.00 Uhr 
und 13.00–15.30 Uhr, Donnerstag von 8.00–12.00 Uhr 
und 13.00–17.00 Uhr, Mittwoch und Freitag von 8.00–
12.00 Uhr in Empfang genommen werden.  
 
Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche Bekannt-
machung zugestellt mit der Folge, dass Fristen in Gang 
gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen 
können.  
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Das Schriftstück gilt gem. §§ 1 und 10 des Verwaltungs-
zustellungsgesetzes Nordrhein–Westfalen (Landeszustel-
lungsgesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV.NRW.S. 
94) in der zurzeit geltenden Fassung nach Ablauf von zwei 
Wochen – gerechnet vom Tag der Bekanntgabe/Veröf-
fentlichung dieser Benachrichtigung – als zugestellt, 
wenn es bis dahin nicht abgeholt worden ist.  
Dortmund, 24.09.2024  
 
Für Anthony Cerrone,  
wohnhaft: F-69007 Lyon, 304 Avenue Jean Jaures, liegt 
beim Rechtsamt der Stadt Dortmund, Markt 6–8, Zimmer 
202, folgendes Schriftstück zur Abholung bereit:  
 
Bescheid vom 31.07.2024,  
Aktenzeichen 30/Owi AC 715 162 748.  
 
Dieser Bescheid kann in der vorgenannten Dienststelle 
von Montag bis Dienstag in der Zeit von 8.00–12.00 Uhr 
und 13.00–15.30 Uhr, Donnerstag von 8.00–12.00 Uhr 
und 13.00–17.00 Uhr, Mittwoch und Freitag von 8.00–
12.00 Uhr in Empfang genommen werden.  
 
Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche Bekannt-
machung zugestellt mit der Folge, dass Fristen in Gang 
gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen 
können.  
 
Das Schriftstück gilt gem. §§ 1 und 10 des Verwaltungs-
zustellungsgesetzes Nordrhein–Westfalen (Landeszustel-
lungsgesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV.NRW.S. 
94) in der zurzeit geltenden Fassung nach Ablauf von zwei 
Wochen – gerechnet vom Tag der Bekanntgabe/Veröf-
fentlichung dieser Benachrichtigung – als zugestellt, 
wenn es bis dahin nicht abgeholt worden ist.  
Dortmund, 24.09.2024  
 
Für Jose Brito da Silva,  
wohnhaft: P-1600 Lisboa, Estrada da Luz 90, liegt beim 
Rechtsamt der Stadt Dortmund, Markt 6–8, Zimmer 202, 
folgendes Schriftstück zur Abholung bereit: 
 
Bescheid vom 08.08.2024,  
Aktenzeichen 30/Owi AC 778 060 071.  
 
Dieser Bescheid kann in der vorgenannten Dienststelle 
von Montag bis Dienstag in der Zeit von 8.00–12.00 Uhr 
und 13.00–15.30 Uhr, Donnerstag von 8.00–12.00 Uhr 
und 13.00–17.00 Uhr, Mittwoch und Freitag von 8.00–
12.00 Uhr in Empfang genommen werden.  
 
Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche Bekannt-
machung zugestellt mit der Folge, dass Fristen in Gang 
gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen 
können.  

Das Schriftstück gilt gem. §§ 1 und 10 des Verwaltungs-
zustellungsgesetzes Nordrhein–Westfalen (Landeszustel-
lungsgesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV.NRW.S. 
94) in der zurzeit geltenden Fassung nach Ablauf von zwei 
Wochen – gerechnet vom Tag der Bekanntgabe/Veröf-
fentlichung dieser Benachrichtigung – als zugestellt, 
wenn es bis dahin nicht abgeholt worden ist.  
Dortmund, 24.09.2024  
 
Für Bohan Xia,  
wohnhaft: CN-100000 Beijing, Zhichun Road 36, liegt 
beim Rechtsamt der Stadt Dortmund, Markt 6–8, Zimmer 
213, folgendes Schriftstück zur Abholung bereit:  
 
Bescheid vom 16.08.2024,  
Aktenzeichen 30/Owi BE 778 074 099.  
 
Dieser Bescheid kann in der vorgenannten Dienststelle 
von Montag bis Dienstag in der Zeit von 8.00–12.00 Uhr 
und 13.00–15.30 Uhr, Donnerstag von 8.00–12.00 Uhr 
und 13.00–17.00 Uhr, Mittwoch und Freitag von 8.00–
12.00 Uhr in Empfang genommen werden.  
 
Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche Bekannt-
machung zugestellt mit der Folge, dass Fristen in Gang 
gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen 
können.  
 
Das Schriftstück gilt gem. §§ 1 und 10 des Verwaltungs-
zustellungsgesetzes Nordrhein–Westfalen (Landeszustel-
lungsgesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV.NRW.S. 
94) in der zurzeit geltenden Fassung nach Ablauf von zwei 
Wochen – gerechnet vom Tag der Bekanntgabe/Veröf-
fentlichung dieser Benachrichtigung – als zugestellt, 
wenn es bis dahin nicht abgeholt worden ist.  
Dortmund, 24.09.2024  
 
Für Andrzeij Leszek Kowalczyk,  
wohnhaft: NL-4921 BH Made, Molenplein 13, liegt beim 
Rechtsamt der Stadt Dortmund, Markt 6–8, Zimmer 212, 
folgendes Schriftstück zur Abholung bereit:  
 
Bescheid vom 16.08.2024,  
Aktenzeichen 30/Owi AK 778 135 918.  
 
Dieser Bescheid kann in der vorgenannten Dienststelle 
von Montag bis Dienstag in der Zeit von 8.00–12.00 Uhr 
und 13.00–15.30 Uhr, Donnerstag von 8.00–12.00 Uhr 
und 13.00–17.00 Uhr, Mittwoch und Freitag von 8.00–
12.00 Uhr in Empfang genommen werden.  
 
Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche Bekannt-
machung zugestellt mit der Folge, dass Fristen in Gang 
gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen 
können.  
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Das Schriftstück gilt gem. §§ 1 und 10 des Verwaltungs-
zustellungsgesetzes Nordrhein–Westfalen (Landeszustel-
lungsgesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV.NRW.S. 
94) in der zurzeit geltenden Fassung nach Ablauf von zwei 
Wochen – gerechnet vom Tag der Bekanntgabe/Veröf-
fentlichung dieser Benachrichtigung – als zugestellt, 
wenn es bis dahin nicht abgeholt worden ist.  
Dortmund, 24.09.2024 
 
Für Mindra Gabor,  
zuletzt wohnhaft: 44135 Dortmund, c/o Citywache Brü-
derweg 6–8, liegt beim Rechtsamt der Stadt Dortmund, 
Markt 6–8, Zimmer 507, folgendes Schriftstück zur Ab-
holung bereit: 
  
Bescheid vom 18.09.2024,  
Aktenzeichen 30/Owi CF 542 288 370.  
 
Dieser Bescheid kann in der vorgenannten Dienststelle 
von Montag bis Dienstag in der Zeit von 8.00–12.00 Uhr 
und 13.00–15.30 Uhr, Donnerstag von 8.00–12.00 Uhr 
und 13.00–17.00 Uhr, Mittwoch und Freitag von 8.00–
12.00 Uhr in Empfang genommen werden.  
 
Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche Bekannt-
machung zugestellt mit der Folge, dass Fristen in Gang 
gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen 
können.  
 
Das Schriftstück gilt gem. §§ 1 und 10 des Verwaltungs-
zustellungsgesetzes Nordrhein–Westfalen (Landeszustel-
lungsgesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV.NRW.S. 
94) in der zurzeit geltenden Fassung nach Ablauf von zwei 
Wochen – gerechnet vom Tag der Bekanntgabe/Veröf-
fentlichung dieser Benachrichtigung – als zugestellt, 
wenn es bis dahin nicht abgeholt worden ist.  
Dortmund, 24.09.2024  
 
Für Markus Danninger,  
wohnhaft: A-4760 Raab, Würmerfeld 14, liegt beim 
Rechtsamt der Stadt Dortmund, Markt 6–8, Zimmer 213, 
folgendes Schriftstück zur Abholung bereit:  
 
Bescheid vom 12.08.2024,  
Aktenzeichen 30/Owi AD 715 147 048.  
 
Dieser Bescheid kann in der vorgenannten Dienststelle 
von Montag bis Dienstag in der Zeit von 8.00–12.00 Uhr 
und 13.00–15.30 Uhr, Donnerstag von 8.00–12.00 Uhr 
und 13.00–17.00 Uhr, Mittwoch und Freitag von 8.00–
12.00 Uhr in Empfang genommen werden.  
 
Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche Bekannt-
machung zugestellt mit der Folge, dass Fristen in Gang 
gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen 
können.  

Das Schriftstück gilt gem. §§ 1 und 10 des Verwaltungs-
zustellungsgesetzes Nordrhein–Westfalen (Landeszustel-
lungsgesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV.NRW.S. 
94) in der zurzeit geltenden Fassung nach Ablauf von zwei 
Wochen – gerechnet vom Tag der Bekanntgabe/Veröf-
fentlichung dieser Benachrichtigung – als zugestellt, 
wenn es bis dahin nicht abgeholt worden ist.  
Dortmund, 24.09.2024  
 
Für Kozma Cania,  
wohnhaft: USA-00000 Worcester, Winifred Ave 147, 
liegt beim Rechtsamt der Stadt Dortmund, Markt 6–8, 
Zimmer 202, folgendes Schriftstück zur Abholung bereit:  
 
Bescheid vom 19.08.2024,  
Aktenzeichen 30/Owi AC 778 026 426.  
 
Dieser Bescheid kann in der vorgenannten Dienststelle 
von Montag bis Dienstag in der Zeit von 8.00–12.00 Uhr 
und 13.00–15.30 Uhr, Donnerstag von 8.00–12.00 Uhr 
und 13.00–17.00 Uhr, Mittwoch und Freitag von 8.00–
12.00 Uhr in Empfang genommen werden.  
 
Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche Bekannt-
machung zugestellt mit der Folge, dass Fristen in Gang 
gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen 
können.  
 
Das Schriftstück gilt gem. §§ 1 und 10 des Verwaltungs-
zustellungsgesetzes Nordrhein–Westfalen (Landeszustel-
lungsgesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV.NRW.S. 
94) in der zurzeit geltenden Fassung nach Ablauf von zwei 
Wochen – gerechnet vom Tag der Bekanntgabe/Veröf-
fentlichung dieser Benachrichtigung – als zugestellt, 
wenn es bis dahin nicht abgeholt worden ist.  
Dortmund, 24.09.2024 
 
Für Theodora Dix,  
wohnhaft: NL-6915 AJ Lobith, Smidstraat 17, liegt beim 
Rechtsamt der Stadt Dortmund, Markt 6–8, Zimmer 213, 
folgendes Schriftstück zur Abholung bereit:  
 
Bescheid vom 14.08.2024,  
Aktenzeichen 30/Owi AD 757 380 247.  
 
Dieser Bescheid kann in der vorgenannten Dienststelle 
von Montag bis Dienstag in der Zeit von 8.00–12.00 Uhr 
und 13.00–15.30 Uhr, Donnerstag von 8.00–12.00 Uhr 
und 13.00–17.00 Uhr, Mittwoch und Freitag von 8.00–
12.00 Uhr in Empfang genommen werden.  
 
Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche Bekannt-
machung zugestellt mit der Folge, dass Fristen in Gang 
gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen 
können.  
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Das Schriftstück gilt gem. §§ 1 und 10 des Verwaltungs-
zustellungsgesetzes Nordrhein–Westfalen (Landeszustel-
lungsgesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV.NRW.S. 
94) in der zurzeit geltenden Fassung nach Ablauf von zwei 
Wochen – gerechnet vom Tag der Bekanntgabe/Veröf-
fentlichung dieser Benachrichtigung – als zugestellt, 
wenn es bis dahin nicht abgeholt worden ist.  
Dortmund, 24.09.2024  
 
Für Yassin Ahmed Lahabit,  
zuletzt wohnhaft: 44145 Dortmund, Schlosserstraße 5, 
liegt beim Rechtsamt der Stadt Dortmund, Markt 6–8, 
Zimmer 200, folgendes Schriftstück zur Abholung bereit:  
 
Bescheid vom 02.04.2024,  
Aktenzeichen 30/Owi AA 777 710 110.  
 
Dieser Bescheid kann in der vorgenannten Dienststelle 
von Montag bis Dienstag in der Zeit von 8.00–12.00 Uhr 
und 13.00–15.30 Uhr, Donnerstag von 8.00–12.00 Uhr 
und 13.00–17.00 Uhr, Mittwoch und Freitag von 8.00–
12.00 Uhr in Empfang genommen werden.  
 
Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche Bekannt-
machung zugestellt mit der Folge, dass Fristen in Gang 
gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen 
können.  
 
Das Schriftstück gilt gem. §§ 1 und 10 des Verwaltungs-
zustellungsgesetzes Nordrhein–Westfalen (Landeszustel-
lungsgesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV.NRW.S. 
94) in der zurzeit geltenden Fassung nach Ablauf von zwei 
Wochen – gerechnet vom Tag der Bekanntgabe/Veröf-
fentlichung dieser Benachrichtigung – als zugestellt, 
wenn es bis dahin nicht abgeholt worden ist.  
Dortmund, 24.09.2024  
 
Für Dirk Heiner Kanngiesser,  
wohnhaft: USA-95032 Los Gatos Kalifornien, 116 Char-
ter Oaks CIR, liegt beim Rechtsamt der Stadt Dortmund, 
Markt 6–8, Zimmer 210, folgendes Schriftstück zur Ab-
holung bereit:  
 
Bescheid vom 09.08.2024,  
Aktenzeichen 30/Owi AJ 715 199 900.  
 
Dieser Bescheid kann in der vorgenannten Dienststelle 
von Montag bis Dienstag in der Zeit von 8.00–12.00 Uhr 
und 13.00–15.30 Uhr, Donnerstag von 8.00–12.00 Uhr 
und 13.00–17.00 Uhr, Mittwoch und Freitag von 8.00–
12.00 Uhr in Empfang genommen werden.  
 
Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche Bekannt-
machung zugestellt mit der Folge, dass Fristen in Gang 
gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen 
können.  

Das Schriftstück gilt gem. §§ 1 und 10 des Verwaltungs-
zustellungsgesetzes Nordrhein–Westfalen (Landeszustel-
lungsgesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV.NRW.S. 
94) in der zurzeit geltenden Fassung nach Ablauf von zwei 
Wochen – gerechnet vom Tag der Bekanntgabe/Veröf-
fentlichung dieser Benachrichtigung – als zugestellt, 
wenn es bis dahin nicht abgeholt worden ist.  
Dortmund, 24.09.2024  
 
Für Zaime Hasanovic,  
wohnhaft: BIH-75350 Stebrenik, Novo Naselje Polje 
MGW 2-59F, liegt beim Rechtsamt der Stadt Dortmund, 
Markt 6–8, Zimmer 208, folgendes Schriftstück zur Ab-
holung bereit:  
 
Bescheid vom 26.06.2024,  
Aktenzeichen 30/Owi AG 785 617 710.  
 
Dieser Bescheid kann in der vorgenannten Dienststelle 
von Montag bis Dienstag in der Zeit von 8.00–12.00 Uhr 
und 13.00–15.30 Uhr, Donnerstag von 8.00–12.00 Uhr 
und 13.00–17.00 Uhr, Mittwoch und Freitag von 8.00–
12.00 Uhr in Empfang genommen werden.  
 
Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche Bekannt-
machung zugestellt mit der Folge, dass Fristen in Gang 
gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen 
können.  
 
Das Schriftstück gilt gem. §§ 1 und 10 des Verwaltungs-
zustellungsgesetzes Nordrhein–Westfalen (Landeszustel-
lungsgesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV.NRW.S. 
94) in der zurzeit geltenden Fassung nach Ablauf von zwei 
Wochen – gerechnet vom Tag der Bekanntgabe/Veröf-
fentlichung dieser Benachrichtigung – als zugestellt, 
wenn es bis dahin nicht abgeholt worden ist.  
Dortmund, 24.09.2024  
 
Für Genowefa Gruchaka,  
wohnhaft: PL-83-330 Borkowo, Ul. Krzywa 14, liegt 
beim Rechtsamt der Stadt Dortmund, Markt 6–8, Zimmer 
208, folgendes Schriftstück zur Abholung bereit:  
 
Bescheid vom 14.08.2024,  
Aktenzeichen 30/Owi AG 778 124 541.  
 
Dieser Bescheid kann in der vorgenannten Dienststelle 
von Montag bis Dienstag in der Zeit von 8.00–12.00 Uhr 
und 13.00–15.30 Uhr, Donnerstag von 8.00–12.00 Uhr 
und 13.00–17.00 Uhr, Mittwoch und Freitag von 8.00–
12.00 Uhr in Empfang genommen werden.  
 
Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche Bekannt-
machung zugestellt mit der Folge, dass Fristen in Gang 
gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen 
können.  
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Das Schriftstück gilt gem. §§ 1 und 10 des Verwaltungs-
zustellungsgesetzes Nordrhein–Westfalen (Landeszustel-
lungsgesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV.NRW.S. 
94) in der zurzeit geltenden Fassung nach Ablauf von zwei 
Wochen – gerechnet vom Tag der Bekanntgabe/Veröf-
fentlichung dieser Benachrichtigung – als zugestellt, 
wenn es bis dahin nicht abgeholt worden ist.  
Dortmund, 24.09.2024  
 
Für Andreas Papagiannis,  
wohnhaft: GR-11472 Athen, Asklipiou 115, liegt beim 
Rechtsamt der Stadt Dortmund, Markt 6–8, Zimmer 208, 
folgendes Schriftstück zur Abholung bereit:  
 
Bescheid vom 07.08.2024,  
Aktenzeichen 30/Owi CC 715 152 289.  
 
Dieser Bescheid kann in der vorgenannten Dienststelle 
von Montag bis Dienstag in der Zeit von 8.00–12.00 Uhr 
und 13.00–15.30 Uhr, Donnerstag von 8.00–12.00 Uhr 
und 13.00–17.00 Uhr, Mittwoch und Freitag von 8.00–
12.00 Uhr in Empfang genommen werden.  
 
Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche Bekannt-
machung zugestellt mit der Folge, dass Fristen in Gang 
gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen 
können. 
 
Das Schriftstück gilt gem. §§ 1 und 10 des Verwaltungs-
zustellungsgesetzes Nordrhein–Westfalen (Landeszustel-
lungsgesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV.NRW.S. 
94) in der zurzeit geltenden Fassung nach Ablauf von zwei 
Wochen – gerechnet vom Tag der Bekanntgabe/Veröf-
fentlichung dieser Benachrichtigung – als zugestellt, 
wenn es bis dahin nicht abgeholt worden ist.  
Dortmund, 24.09.2024  
 
Für Andre Cachola,  
wohnhaft: P-2835 Lavtradio, Rua Sao Bebto a Mata D 
Loios 6, liegt beim Rechtsamt der Stadt Dortmund, Markt 
6–8, Zimmer 202, folgendes Schriftstück zur Abholung 
bereit:  
 
Bescheid vom 02.09.2024,  
Aktenzeichen 30/Owi AC 561 321 612.  
 
Dieser Bescheid kann in der vorgenannten Dienststelle 
von Montag bis Dienstag in der Zeit von 8.00–12.00 Uhr 
und 13.00–15.30 Uhr, Donnerstag von 8.00–12.00 Uhr 
und 13.00–17.00 Uhr, Mittwoch und Freitag von 8.00–
12.00 Uhr in Empfang genommen werden.  
 
Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche Bekannt-
machung zugestellt mit der Folge, dass Fristen in Gang 
gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen 
können.  

Das Schriftstück gilt gem. §§ 1 und 10 des Verwaltungs-
zustellungsgesetzes Nordrhein–Westfalen (Landeszustel-
lungsgesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV.NRW.S. 
94) in der zurzeit geltenden Fassung nach Ablauf von zwei 
Wochen – gerechnet vom Tag der Bekanntgabe/Veröf-
fentlichung dieser Benachrichtigung – als zugestellt, 
wenn es bis dahin nicht abgeholt worden ist.  
Dortmund, 24.09.2024  
 
Für Kozma Cania,  
wohnhaft: USA-02152 Worcester, Winifred Ave 147, 
liegt beim Rechtsamt der Stadt Dortmund, Markt 6–8, 
Zimmer 202, folgendes Schriftstück zur Abholung bereit:  
 
Bescheid vom 13.08.2024,  
Aktenzeichen 30/Owi AC 778 037 754.  
 
Dieser Bescheid kann in der vorgenannten Dienststelle 
von Montag bis Dienstag in der Zeit von 8.00–12.00 Uhr 
und 13.00–15.30 Uhr, Donnerstag von 8.00–12.00 Uhr 
und 13.00–17.00 Uhr, Mittwoch und Freitag von 8.00–
12.00 Uhr in Empfang genommen werden.  
 
Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche Bekannt-
machung zugestellt mit der Folge, dass Fristen in Gang 
gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen 
können.  
 
Das Schriftstück gilt gem. §§ 1 und 10 des Verwaltungs-
zustellungsgesetzes Nordrhein–Westfalen (Landeszustel-
lungsgesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV.NRW.S. 
94) in der zurzeit geltenden Fassung nach Ablauf von zwei 
Wochen – gerechnet vom Tag der Bekanntgabe/Veröf-
fentlichung dieser Benachrichtigung – als zugestellt, 
wenn es bis dahin nicht abgeholt worden ist.  
Dortmund, 24.09.2024  
 
Für Zexi Cao,  
wohnhaft: USA-11779 Ronkonkoma, Mill Road 4222, 
liegt beim Rechtsamt der Stadt Dortmund, Markt 6–8, 
Zimmer 202, folgendes Schriftstück zur Abholung bereit:  
 
Bescheid vom 19.08.2024,  
Aktenzeichen 30/Owi AC 561 317 984.  
 
Dieser Bescheid kann in der vorgenannten Dienststelle 
von Montag bis Dienstag in der Zeit von 8.00–12.00 Uhr 
und 13.00–15.30 Uhr, Donnerstag von 8.00–12.00 Uhr 
und 13.00–17.00 Uhr, Mittwoch und Freitag von 8.00–
12.00 Uhr in Empfang genommen werden. 
 
Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche Bekannt-
machung zugestellt mit der Folge, dass Fristen in Gang 
gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen 
können.  
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Das Schriftstück gilt gem. §§ 1 und 10 des Verwaltungs-
zustellungsgesetzes Nordrhein–Westfalen (Landeszustel-
lungsgesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV.NRW.S. 
94) in der zurzeit geltenden Fassung nach Ablauf von zwei 
Wochen – gerechnet vom Tag der Bekanntgabe/Veröf-
fentlichung dieser Benachrichtigung – als zugestellt, 
wenn es bis dahin nicht abgeholt worden ist.  
Dortmund, 24.09.2024  
 
Für Jancu Gabor,  
zuletzt wohnhaft: 44137 Dortmund, ofW Markt 6–8, liegt 
beim Rechtsamt der Stadt Dortmund, Markt 6–8, Zimmer 
200, folgendes Schriftstück zur Abholung bereit:  
 
Bescheid vom 24.09.2024,  
Aktenzeichen 30/Owi AF 715 264 702.  
 
Dieser Bescheid kann in der vorgenannten Dienststelle 
von Montag bis Dienstag in der Zeit von 8.00–12.00 Uhr 
und 13.00–15.30 Uhr, Donnerstag von 8.00–12.00 Uhr 
und 13.00–17.00 Uhr, Mittwoch und Freitag von 8.00–
12.00 Uhr in Empfang genommen werden.  
 
Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche Bekannt-
machung zugestellt mit der Folge, dass Fristen in Gang 
gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen 
können.  
 
Das Schriftstück gilt gem. §§ 1 und 10 des Verwaltungs-
zustellungsgesetzes Nordrhein–Westfalen (Landeszustel-
lungsgesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV.NRW.S. 
94) in der zurzeit geltenden Fassung nach Ablauf von zwei 
Wochen – gerechnet vom Tag der Bekanntgabe/Veröf-
fentlichung dieser Benachrichtigung – als zugestellt, 
wenn es bis dahin nicht abgeholt worden ist.  
Dortmund, 24.09.2024 
 

Stadt Dortmund 
Der Oberbürgermeister 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Öffentliche 
Bekanntmachung 

 
 

Öffentliche Auslegung des Entwurfes der 
Haushaltssatzung 2025/2026 

  
 
Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekannt-
machung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), die zu-
letzt durch Gesetz vom 05. Juli 2024 (GV. NRW. S. 444) 
geändert worden ist, wird Folgendes bekannt gegeben: 
 
Der nachstehend bekannt gemachte Entwurf der Haus-
haltssatzung für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 und 
ihre Anlagen sind gemäß § 80 Abs. 3 der Gemeindeord-
nung für das Land Nordrhein-Westfalen während der 
Dauer des Beratungsverfahrens bis zum 12.12.2024 zu 
den üblichen Dienstzeiten bei der Stadtkämmerei, Töll-
nerstraße 9–11, 44135 Dortmund, Zimmer 208, zur Ein-
sichtnahme verfügbar. Daneben kann der Haushalts-
planentwurf 2025/2026 auch über das offizielle Stadtpor-
tal unter www.dortmund.de aufgerufen werden. 
 
Gegen den Entwurf können Einwohner*innen oder Abga-
bepflichtige vom 30.09.2024 an innerhalb einer Frist 
von vierzehn Tagen bei der oben genannten Stelle Ein-
wendungen erheben. 
 
Über die Einwendungen beschließt der Rat in öffentlicher 
Sitzung. 
 
Dortmund, 12.09.2024 
 

gez. 
 

T h o m a s   W e s t p h a l 
Oberbürgermeister 
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Öffentliche 
Bekanntmachung 

 
 

Haushaltssatzung der Stadt Dortmund für das Haushaltsjahr 2025/2026 
- Entwurf - 

 
Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NW S. 666), die zuletzt durch Gesetz vom 5. Juli 2024 (GV. NRW. S. 444) 
geändert worden ist, hat der Rat der Stadt Dortmund mit Beschluss vom ………. folgende Haushaltssatzung erlassen: 
 

§ 1 
Ergebnisplan und Finanzplan 

 
Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2025 und 2026, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussicht-
lich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden 
Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird  
 

im Ergebnisplan mit 
 2025 

 
2026 

dem Gesamtbetrag der Erträge auf 
 

3.468.440.597 € 
 

3.902.615.800 € 
 

dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 3.830.251.359 € 3.985.574.221 € 
 
 

im Finanzplan mit 
 2025 2026 
   
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden 
Verwaltungstätigkeit auf 
 

 
3.403.291.817 € 

 
3.829.725.439 € 

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden 
Verwaltungstätigkeit auf 

 
3.749.209.364 € 

 
3.924.690.738 € 

 
 

  

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitions-
tätigkeit auf 
 

 
119.002.140 € 

 
109.116.907 € 

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitions-
tätigkeit auf 
 

 
463.403.763 € 

 
703.587.141 € 

   
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzie-
rungstätigkeit auf 
 

 
795.146.770 € 

 
850.387.133 € 

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzie-
rungstätigkeit auf 

 
104.827.600 € 

 
160.951.600 € 
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§ 2 
Kreditermächtigung für Investitionen 

 
Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen erforderlich ist, wird  
 
für das Haushaltsjahr 2025 auf 344.401.623 € und  
für das Haushaltsjahr 2026 auf 594.470.234 €  

 
festgesetzt. 
 
Davon entfällt jeweils ein Teilbetrag von 0 € auf Investitionskredite, die von der Stadt Dortmund zur Weitergabe an ihre 
Beteiligungen im Rahmen der Konzernfinanzierung aufgenommen werden dürfen.  
 
 

§ 3 
Verpflichtungsermächtigungen 

 
Für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 wird der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von 
Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist auf 
 

1.767.669.515 € 
 
festgesetzt. 
 
Unter Anwendung des § 85 Abs. 2 S. 2 GO NRW wird bestimmt, dass die im Haushaltjahr 2025 nicht in Anspruch ge-
nommene Verpflichtungsermächtigungen bis zum Erlass der nächsten Haushaltssatzung weiter gelten. 
 
 

§ 4 
Ausgleichsrücklage und allgemeine Rücklage 

 
Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird  
 
für das Haushaltsjahr 2025 auf 361.810.762 € und  
für das Haushaltsjahr 2026 auf 10.922.021 € 
 
und die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird  
 
für das Haushaltsjahr 2026 auf 72.036.401 €  
 
festgesetzt. 
 
 

§ 5 
Kredite zur Liquiditätssicherung 

 
Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf  
 

2.000.000.000 € 
 

festgesetzt.  
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§ 6 
Steuersätze 

 
Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 wie folgt festgesetzt: 
 
1. Grundsteuer* 
 

a)  für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf         325 v. H. 
 

b)  für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf            610 v. H. 
 

2. Gewerbesteuer auf               485 v. H. 
 
 
*  Die Hebesätze des Vorjahres für die Grundsteuern werden nachrichtlich aufgeführt und zur Beschlussfassung über den 

endgültigen Haushaltsplan 2025/2026 angepasst (siehe hierzu die Erläuterungen im Vorbericht, Kapitel 3.1.1).    
 
 

§ 7 
Wertgrenzen 

 
1. Als geringfügig im Sinne des § 81 Absatz 3 Nr. 1 GO NRW gilt ein Betrag bis zur Höhe von 30.000.000 €. 

 
2. Die Wertgrenze für Investitionsmaßnahmen im Bereich Hochbau im Sinne des § 13 KomHVO NRW wird auf  

300.000 € festgesetzt. 
 
 

§ 8 
Flexible Haushaltsführung 

 
1.  Bildung von Budgets und Deckungsfähigkeiten in der Ergebnisrechnung gemäß §§ 20 und 21 Verordnung 

über das Haushaltswesen der Kommunen im Land Nordrhein-Westfalen (KomHVO NRW) 
 
1.1.  Grundsätzliche Regelungen zur Deckungsfähigkeit 

Nach § 20 Nr. 1 KomHVO NRW bzw. § 21 Absatz 1 KomHVO NRW werden sämtliche Aufwendungen und 
Erträge (ohne Verwaltungsinterne Leistungsverrechnungen) des Teilergebnisplanes einer Organisationseinheit zu 
einem Budget zusammengefasst. 
Sowohl die Summe der Aufwendungen als auch die Summe der Erträge ist verbindlich. 
Alle Aufwendungen sind innerhalb dieses Budgets deckungsfähig („uneingeschränkt deckungsfähiges Budget“), 
sofern es sich nicht um Besonderheiten gemäß Ziffer 1.2. handelt. 

 
Nach § 21 Absatz 2 KomHVO NRW können über den Haushaltsansatz hinausgehende Erträge (Mehrerträge) für 
entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden. Für alle über- und außerplanmäßigen Mehraufwendungen 
mit Deckung durch Mehrerträge sind Genehmigungen gemäß § 83 GO NRW erforderlich. Sind Erträge aufgrund 
rechtlicher Verpflichtungen zweckgebunden, ist die vom Zuwendungsgeber vorgegebene bestimmungsgemäße 
Verwendung innerhalb des jeweiligen Teilergebnisplanes sicherzustellen. 

 
 
1.2. Besonderheiten zur Deckungsfähigkeit 

Im Folgenden werden gemäß § 21 Absatz 1 und 2 KomHVO NRW Teilbudgets definiert, deren Deckungsfähigkeit 
Besonderheiten unterliegt. 
 
Überplanmäßige Mehraufwendungen in diesen Teilbudgets können ohne förmliche Genehmigung durch Minder-
aufwendungen im „uneingeschränkt deckungsfähigen Budget“ gemäß Ziffer 1.1. gedeckt werden. Minderaufwen-
dungen in den Teilbudgets können nicht ohne förmliche Genehmigung zur Deckung von Mehraufwendungen 
außerhalb dieser jeweiligen Teilbudgets herangezogen werden. 
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 Aufwendungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden: 
Die vorgenannten Aufwendungen werden innerhalb eines Teilergebnisplanes zu einem Teilbudget zusammenge-
fasst und sind untereinander deckungsfähig.   
 

 Aufwendungen und Erträge für die Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden im Rahmen des Immobilien-
managements: 
Die vorgenannten Aufwendungen und Erträge werden innerhalb eines Teilergebnisplanes zu einem Teilbudget 
zusammengefasst und sind untereinander deckungsfähig. Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen. 
 

 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge (ohne Personalrückstellungen und Verwaltungsinterne Leis-
tungsverrechnungen): 
Die vorgenannten nicht zahlungswirksamen Aufwendungen und Erträge werden innerhalb eines Teilergebnis-
planes zu einem Teilbudget zusammengefasst und sind untereinander deckungsfähig. Mehrerträge berechtigen zu 
Mehraufwendungen. 

 
Nicht zahlungswirksame Erträge aus der Auflösung der Verbindlichkeit/des Sonderpostens für erhaltene Aus-
gleichs- und Ersatzgelder berechtigen zu zahlungswirksamen Aufwendungen für Ausgleichs- und Ersatzmaßnah-
men. Die entsprechende Auszahlungsermächtigung wird aus dem Vorjahr übertragen. 
 

 Aufwendungen für Festwerte und geringwertige Vermögensgegenstände: 
Die vorgenannten Aufwendungen werden innerhalb eines Teilergebnisplanes zu einem Teilbudget erklärt. Bei der 
Deckung von Mehraufwendungen für Festwerte durch Minderaufwendungen aus dem „uneingeschränkt 
deckungsfähigen Budget“ muss zusätzlich eine Minderauszahlung oder Mehreinzahlung für Investitionen bereit-
gestellt werden.  

 
 Personal- und Versorgungsaufwendungen: 

Erträge aus der Auflösung von und die Zuführungsaufwendungen zu den Personalrückstellungen (Pensionsrück-
stellungen Beamte und Versorgungsempfänger, Alt- und Neuzusagen Eigenbetriebe, Altersteilzeitrückstellung, 
Rückstellung für Dienstherrenwechsel und G 131 sowie Dienstjubiläen) werden innerhalb eines Teilergebnis-
planes zu einem Teilbudget zusammengefasst und sind untereinander deckungsfähig. Darüber hinaus sind sie 
teilergebnisplanübergreifend gegenseitig deckungsfähig. Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen. 
 
Die Personalaufwendungen im Bereich der Beamtenbezüge und Gehälter für Tarifbeschäftigte werden innerhalb 
eines Teilergebnisplanes zu einem Teilbudget zusammengefasst und sind untereinander deckungsfähig. Darüber 
hinaus sind sie teilergebnisplanübergreifend gegenseitig deckungsfähig. 
 

 Allgemeine Finanzwirtschaft (Amt 29): 
Gewerbesteuermehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen bei den Gewerbesteuerumlagen. Darüber hinaus 
berechtigen hier Mehrerträge aus Finanzierungstätigkeit (Finanzerträge) zu Mehraufwendungen bei Zinsen und 
ähnlichen Aufwendungen. 

 
 Mittel der Bezirksvertretungen (Ämter 3A – 3W): 

Sämtliche zahlungswirksamen Aufwendungen und Erträge des Teilergebnisplanes einer Bezirksvertretung sind 
untereinander deckungsfähig. Die Deckungsfähigkeit gilt auch für Maßnahmen, die erst im Laufe des Haushalts-
jahres von den Bezirksvertretungen beschlossen werden. Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen. 

 
 Kostenrechnende Einrichtungen / Gebührenhaushalte/ Sonderhaushalt unselbstständige Stiftungen (0208): 

Sämtliche Aufwendungen und Erträge der vorbezeichneten Teilbereiche (ohne Personal- und Versorgungsaufwen-
dungen) sind jeweils untereinander deckungsfähig. Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen. 

 
 
1.3.    Verfügungsmittel gemäß § 14 KomHVO NRW 

Nach § 14 KomHVO NRW dürfen die Verfügungsmittel des (Ober-)Bürgermeisters/ der (Ober-)Bürgermeisterin 
nicht überschritten und nicht mit anderen Haushaltspositionen verbunden werden. Sie sind nicht übertragbar.  
 
Die Höhe der Verfügungsmittel beträgt für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 jeweils 10.000 €.   
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2.  Bildung von Budgets und Deckungsfähigkeiten in der Finanzrechnung gemäß §§ 20 und 21 KomHVO NRW 
 
2.1. Grundsätzliche Regelungen zur Deckungsfähigkeit 

Deckungsfähigkeit konsumtiver Auszahlungsermächtigungen im Gesamtfinanzplan (Zeilen 10 bis 15):  
Nach § 20 bzw. § 21 Absatz 1 KomHVO NRW sind alle Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit innerhalb 
des Gesamtfinanzplanes gegenseitig deckungsfähig. 

 
 Deckungsfähigkeit für den Bereich der Finanzierungstätigkeit im Gesamtfinanzplan (Zeilen 33 bis 36):  
Mehreinzahlungen und Minderauszahlungen im Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit berechtigen zu Mehraus-
zahlungen für Finanzierungstätigkeit.  
 
Deckungsfähigkeit für den Investitionsbereich (Zeilen 1 bis 5 sowie 7 bis 12 der Teilfinanzpläne): 
Nach § 20 bzw. § 21 Absatz 1 KomHVO NRW werden sämtliche investiven Ein- und Auszahlungen des Teilfinanz-
planes einer Organisationseinheit zu einem Budget zusammengefasst. Sowohl die Summe dieser Einzahlungen als 
auch die Summe dieser Auszahlungen ist verbindlich. Alle investiven Auszahlungsermächtigungen sind innerhalb 
des Budgets deckungsfähig.  

 
Nach § 21 Absatz 2 KomHVO NRW können über den Haushaltsansatz hinausgehende investive Einzahlungen 
(Mehreinzahlungen) für entsprechende investive Mehrauszahlungen verwendet werden. Für alle über- und außer-
planmäßigen Mehrauszahlungen mit Deckung durch Mehreinzahlungen sind Genehmigungen gemäß § 83 GO NRW 
erforderlich. Sind Einzahlungen aufgrund rechtlicher Verpflichtungen zweckgebunden, ist die vom Zuwendungsge-
ber vorgegebene bestimmungsgemäße Verwendung innerhalb des jeweiligen Teilfinanzplans sicherzustellen.  

 
2.2. Besonderheiten zur Deckungsfähigkeit 

Im Folgenden werden gemäß §§ 20 und 21 Absatz 1 und 2 KomHVO NRW Teilbudgets in den Teilfinanzplänen 
definiert, deren Deckungsfähigkeit Besonderheiten unterliegt.   
 
Investitionen (Zeilen 1 bis 5 sowie 7 bis 12): 
 
 Mittel der Bezirksvertretungen (Ämter 3A – 3W): 

Sämtliche Ein- und Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen des Teilfinanzplanes einer Bezirksvertretung sind 
untereinander deckungsfähig. Die Deckungsfähigkeit gilt auch für Investitionsmaßnahmen, die erst im Laufe 
des Haushaltsjahres von den Bezirksvertretungen beschlossen werden. Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehr-
auszahlungen. 

 
 Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 15 bis 17 sowie 19 bis 21): 

 
 Allgemeine Finanzwirtschaft (Amt 29): 

Sämtliche Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit im Amt 29 werden innerhalb des Teilfinanzplanes 
zu einem Budget zusammengefasst. Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen. 
 

 Nicht ergebniswirksame Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 24 bis 25): 
 
 Umsatzsteuereinzahlungen und Vorsteuerauszahlungen: 

Umsatzsteuereinzahlungen und Vorsteuerauszahlungen werden innerhalb eines Teilfinanzplanes zu Teilbudgets 
zusammengefasst und sind jeweils innerhalb dieser Teilbudgets untereinander deckungsfähig. Darüber hinaus 
sind sie teilfinanzplanübergreifend gegenseitig deckungsfähig. Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszah-
lungen. 
 

 Transfereinzahlungen und Transferauszahlungen  
Transfereinzahlungen und Transferauszahlungen bei mehrjähriger Rechnungsabgrenzung in den Bereichen  
-  Ein- und Auszahlungen für Stadterneuerungsmaßnahmen 
- Auszahlung von Zuschüssen bei der Förderung des Eigenheim- und Mietwohnungsbaus 
werden innerhalb eines Teilfinanzplanes zu Teilbudgets zusammengefasst und sind jeweils innerhalb dieser 
Teilbudgets untereinander deckungsfähig. 
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 Allgemeine Personalwirtschaft (Amt 16): 
Ein- und Auszahlungen des Amtes 16 werden innerhalb des Teilfinanzplanes zu einem Teilbudget zusammen-
gefasst und sind untereinander deckungsfähig. Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen.    

 
3.          Sonderregelungen 
 

Deckung der Auszahlungen für Investitionstätigkeit gemäß § 20 KomHVO NRW 
Folgende Auszahlungsermächtigungen des Gesamtfinanzplans können nach Genehmigung des Stadtkämmerers zur 
Deckung von Auszahlungen für Investitionen im Rahmen der jeweiligen Projekte oder Maßnahmen verwendet 
werden: 
 
 Auszahlungsermächtigungen für Projekte und Maßnahmen des jeweiligen Teilergebnisplanes 
 Auszahlungen für Maßnahmen Ausgleich und Ersatz (Finanzposition 720004) des Teilfinanzplanes des Amtes 

60 
 
Der Gesamtbetrag der Kreditermächtigungen für Investitionen gemäß § 2 darf nicht überschritten werden. 
 
Auszahlungsermächtigungen für Investitionen können nicht zur Deckung von zahlungswirksamen Aufwendungen 
herangezogen werden. 

 
 

§ 9 
Stellenplan 

 
1. Die Inanspruchnahme des § 8 darf nicht zu Stellenplanausweitungen führen. 

 
2. Soweit im Stellenplan Stellen als künftig wegfallend (kw) oder künftig umzuwandeln (ku) bezeichnet werden, hat 

das nachstehend aufgeführte Folgen: 
kw-Vermerk  
Ist ein an einer Planstelle angebrachter kw-Vermerk mit einem Termin versehen, so fällt die Stelle zu diesem 
Zeitpunkt weg. Ist kein Termin angegeben, so entfällt die Stelle, wenn die damit verbundenen Aufgaben erledigt 
sind. 
 
ku-Vermerk 
Die Umwandlung einer im Stellenplan mit einem ku-Vermerk gekennzeichneten Planstelle erfolgt bei Umsetzen 
oder Ausscheiden des Stelleninhabers/der Stelleninhaberin. Die Planstelle wird dann höher oder niedriger bewer-
tet. 

 
 

§ 10 
Haushaltsrechtliche Vermerke nach § 24 Abs. 5 KomHVO NRW 

 
Die folgenden Ansätze im Haushaltsplan stehen unter dem Vorbehalt einer Freigabe durch den Rat und bleiben bis zu 
dieser gesperrt: 
 

Produkt Produkt- 
bezeichnung 

2025 2026 2027 2028 2029 

61_0100900 Bauaufsicht 327.900 € 335.700 € 343.800 € 352.000 € 360.500 € 

 
 

§ 11 
Sondervermögen gemäß § 97 GO NRW 

 
Die voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie die eingehenden Einzahlungen und die zu 
leistenden Auszahlungen der in einem gesonderten Buchungskreis geführten unselbstständigen Stiftungen und Gemeinde-
gliedervermögen (Interessentengesamtheiten) werden für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 wie folgt festgesetzt: 
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im Ergebnisplan mit 

 2025 
 

2026 
 

dem Gesamtbetrag der Erträge auf 658.600 € 668.600 € 
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 1.311.700 € 1.321.700 € 

 
 

im Finanzplan mit 
 2025 

 
2026 

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden 
Verwaltungstätigkeit auf 
 

 
 658.600 €        668.600 € 

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden 
Verwaltungstätigkeit auf 

 
1.361.700 € 

 
1.361.700 € 

   
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investi-
tionstätigkeit auf 
 

  
 40.000 € 

 
1.040.000 € 

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investi-
tionstätigkeit auf 
 

 
3.300.000 € 

 
2.833.500 € 

   
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzie-
rungstätigkeit auf 
 

 
0 € 

 
0 € 

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzie-
rungstätigkeit auf 

 
0 € 

 
0 € 

 
 
Die Finanzierung der Investitionen erfolgt aus bereits vorhandenen liquiden Mitteln, so dass hierfür keine Kreditauf-
nahme erforderlich ist. 
 
Die unselbstständigen Stiftungen und das Gemeindegliedervermögen werden gemäß § 97 GO NRW gesondert nachge-
wiesen. Sie sind gleichwohl Haushaltsplanbestandteil. Die Regelungen des § 8 der Haushaltssatzung zur flexiblen Haus-
haltsführung gelten damit auch für die unselbstständigen Stiftungen und das Gemeindegliedervermögen. 
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Öffentliche 
Bekanntmachung 

 
 
 

 
B E K A N N T G A B E  

 
Öffentliche Bekanntgabe der Fernwärmeversorgung Niederrhein GmbH 

an ihre Fernwärmekunden in Dortmund-Scharnhorst 
 

Änderung der Fernwärmepreise 
 
(1) Die in den Preisänderungsklauseln enthaltenen Preisbestimmungselemente ändern sich zum 01.10.2024 wie 

folgt: 
 

Lohn 
 
von 

 
18,92 €/h 

 
 (01.01.2024) 

 auf 21,21 €/h  (01.07.2024) 
 

Gas von 206,2 (07/2023–12/2023) 
 auf 191,1 (01/2024–06/2024) 

 
Investitionsgüterindex von 113,8 (07/2023–12/2023) 
 auf 115,4 (01/2024–06/2024) 

 
Heizöl von 91,34 €/hl (07/2023–12/2023) 

 
Wärmeindex 

auf 
 
von 
auf 

86,66 €/hl 
 
167,9 
173,8 

(01/2024–06/2024) 
 
(07/2023–12/2023) 
(01/2024–06/2024). 
 

  Es ändern sich die Preislisten 04 Dortmund-Scharnhorst, 04 MSA-Siedlung-Eigenheimer, 04 MSA-Siedlung-
Mieter, Ia – 04 SV (SV 04 (a)) und Ic – 04 SV (SV 04 (c)). Der Arbeitspreis für die Preisliste 04 Dortmund-
Scharnhorst beträgt ab dem 01.10.2024 beispielweise 5,607 Cent/kWh (netto) bzw. 6,672 Cent/kWh (brutto) 
und der Grundpreis 35,39 €/kW (netto) bzw. 42,11 €/kW (brutto). 

 
(2) Es ändern sich der Arbeitspreis und die Grund- und Verrechnungspreise. Der Arbeitspreis wird zu 16 % durch 

die Lohnentwicklung, zu 9 % durch die Entwicklung des Investitionsgüterindex, zu 10 % durch die Entwick-
lung des Erdgasindex und zu 9 % durch die Preisentwicklung beim Heizöl bestimmt. 

 
(3) Zum 01.10.2024 treten die neuen Preislisten in Kraft. 
 
(4) Das Statistische Bundesamt hat bei den Preisbestimmungselementen Investitionsgüterindex und Erdgasindex 

eine Umbasierung auf die neue Basis 2021 = 100 vorgenommen. Der ursprüngliche Basiswert Investitionsgü-
terindex I0 = 103,4 (Basisjahr 2015 = 100) ändert sich auf 96,0 (Basisjahr 2021 = 100) und der ursprüngliche 
Basiswert Erdgasindex Gas0 = 91,4 (Basisjahr 2015 = 100) ändert sich auf 90,2 (Basiswert 2021 = 100). 

      
     I = 115,4 Investitionsgüterindex des Statistischen Bundesamtes, Tabelle 61241-02 – Preise und Preisindizes 

für gewerbliche Produkte (Erzeugerpreise), Index der Erzeugerpreise gewerblicher Produkte (Inlandsabsatz), 
Lfd.-Nr. 3, Erzeugnisse der Investitionsgüterproduzenten. Maßgeblich für die Preisermittlung zum 01. April 
eines Jahres ist der Durchschnittswert, der sich aus den Monatswerten für den Zeitraum Juli bis Dezember des 
Vorjahres ergibt. Für die Preisermittlung zum 01. Oktober eines Jahres ist der Durchschnittswert für den Zeit-
raum Januar bis Juni des Jahres maßgeblich. 

 
Basis für den aktuellen Wert: Januar bis Juni 2024 (Basisjahr 2021 = 100). 
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I0 = 96,0 basierend auf den monatlichen Notierungen des Investitionsgüterindex von Juli bis Dezember 2018 
(Basisjahr 2021 = 100). 
 
 
G = 191,1 Erdgasindex des Statistischen Bundesamtes, Tabelle 61241-02 – Preise und Preisindezes für ge-
werbliche Produkte (Erzeugerpreise), Index der Erzeugerpreise gewerblicher Produkte (Inlandsabsatz), Lfd.-
Nr. 635, Erdgas bei Absatz an Handel und Gewerbe. Maßgeblich für die Preisermittlung zum 01. April eines 
Jahres ist der Durchschnittswert, der sich aus den Monatswerten für den Zeitraum Juli bis Dezember des 
Vorjahres ergibt. Für die Preisermittlung zum 01. Oktober eines Jahres ist der Durchschnittswert für den Zeit-
raum Januar bis Juni des Jahres maßgeblich. 

 
Basis für den aktuellen Wert: Januar bis Juni 2024 (Basisjahr 2021 = 100). 

 
 

G0 = 90,2 basierend auf den monatlichen Notierungen des Erdgasindizes von Juli bis Dezember 2018 (Basis-
jahr 2021 = 100). 

 
(5) Die gültigen neuen Preislisten liegen in unseren Geschäftsräumen aus und werden auf Anfrage zugeschickt. 
 
Dinslaken, 27. September 2024 
 

FERNWÄRMEVERSORGUNG NIEDERRHEIN GMBH 
 

 
 

Öffentliche 
Bekanntmachung 

 
 

 
B E K A N N T G A B E  

 
Öffentliche Bekanntgabe der Fernwärmeversorgung Niederrhein GmbH 

an ihre Fernwärmekunden in Dortmund-Bodelschwingh 
 

Änderung der Fernwärmepreise 
 
(1) Die in den Preisänderungsklauseln enthaltenen Preisbestimmungselemente ändern sich zum 01.10.2024 wie 

folgt: 
 

Lohn 
 
von 

 
18,92 €/h 

 
(01.01.2024) 

 auf 21,21 €/h (01.07.2024) 
 
Gas 

 
von 

 
206,2 

 
(07/2023–12/2023) 

 auf 191,1 (01/2024–06/2024) 
 
Investitionsgüterindex 

 
von 

 
113,8 

 
(07/2023–12/2023) 

 auf 115,4 (01/2024–06/2024) 
 
Leichtes Heizöl 

 
von 

 
91,34 €/hl 

 
(07/2023–12/2023) 

 auf 86,66 €/hl (01/2024–06/2024) 
 

Wärmeindex   von   167,9   (07/2023–12/2023) 
   auf   173,8   (01/2024–06/2024) 
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  CO2-Zertifikate-Preis   von 
  auf 

  7982 Cent/t 
  6361 Cent/t 

  (07/2023–12/2023) 
  (01/2024–06/2024) 

    
 

   Der Faktor (Z) für die abgesetzte Menge Fernwärme (in kWh) benötigter CO2-Zertifikate beträgt gemäß 
Festlegung in der Preisregelung für die Kalenderjahre 2024 und 2025 0,000214. 

 
 Es ändern sich die Preislisten 07 Dortmund-Bodelschwingh, 07 SV (SV 07 (a)) und 07 SV (SV 07 (b)). Der 

Arbeitspreis für die Preisliste 07 Dortmund-Bodelschwingh beträgt ab dem 01.10.2024 beispielsweise 8,613 
Cent/kWh (netto) bzw. 10,250 Cent/kWh (brutto) und der Grundpreis 46,76 €/kWh (netto) bzw. 55,64 €/kWh 
(brutto). 

  
(2) Es ändern sich der Arbeitspreis und die Grund- und Verrechnungspreise. Der die Brennstoffkosten abdecken-

de Anteil des Arbeitspreises wird zu 12 % durch die Lohn-, zu 67 % durch die Gaspreis-  und zu 6 % durch 
die Heizölpreisentwicklung bestimmt. 

 
 Zum 01.10.2024 treten die neuen Preislisten in Kraft. 
 
(3) Das Statistische Bundesamt hat bei den Preisbestimmungselementen Investitionsgüterindex und Erdgasindex 

eine Umbasierung auf die neue Basis 2021 = 100 vorgenommen. Der ursprüngliche Basiswert Investitionsgü-
terindex I0 = 103,4 (Basisjahr 2015 = 100) ändert sich auf 96,0 (Basisjahr 2021 = 100) und der ursprüngliche 
Basiswert Erdgasindex Gas0 = 91,4 (Basisjahr 2015 = 100) ändert sich auf 90,2 (Basiswert 2021 = 100). 

      
     I = 115,4 Investitionsgüterindex des Statistischen Bundesamtes, Tabelle 61241-02 – Preise und Preisindizes 

für gewerbliche Produkte (Erzeugerpreise), Index der Erzeugerpreise gewerblicher Produkte (Inlandsabsatz), 
Lfd.-Nr. 3, Erzeugnisse der Investitionsgüterproduzenten. Maßgeblich für die Preisermittlung zum 01. April 
eines Jahres ist der Durchschnittswert, der sich aus den Monatswerten für den Zeitraum Juli bis Dezember des 
Vorjahres ergibt. Für die Preisermittlung zum 01. Oktober eines Jahres ist der Durchschnittswert für den Zeit-
raum Januar bis Juni des Jahres maßgeblich. 

 
Basis für den aktuellen Wert: Januar bis Juni 2024 (Basisjahr 2021 = 100). 

 
 

I0 = 96,0 basierend auf den monatlichen Notierungen des Investitionsgüterindex von Juli bis Dezember 2018 
(Basisjahr 2021 = 100). 
 
 
G = 191,1 Erdgasindex des Statistischen Bundesamtes, Tabelle 61241-02 – Preise und Preisindezes für ge-
werbliche Produkte (Erzeugerpreise), Index der Erzeugerpreise gewerblicher Produkte (Inlandsabsatz), Lfd.-
Nr. 635, Erdgas bei Absatz an Handel und Gewerbe. Maßgeblich für die Preisermittlung zum 01. April eines 
Jahres ist der Durchschnittswert, der sich aus den Monatswerten für den Zeitraum Juli bis Dezember des 
Vorjahres ergibt. Für die Preisermittlung zum 01. Oktober eines Jahres ist der Durchschnittswert für den Zeit-
raum Januar bis Juni des Jahres maßgeblich. 

 
Basis für den aktuellen Wert: Januar bis Juni 2024 (Basisjahr 2021 = 100). 

 
 

G0 = 90,2 basierend auf den monatlichen Notierungen des Erdgasindizes von Juli bis Dezember 2018 (Basis-
jahr 2021 = 100). 

 
(4) Die gültigen neuen Preislisten liegen in unseren Geschäftsräumen aus und werden auf Anfrage zugeschickt. 
 
Dinslaken, 27. September 2024 
 

FERNWÄRMEVERSORGUNG NIEDERRHEIN GMBH 
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Öffentliche 
Bekanntmachung 

 
 
Ungültigkeitserklärung nach Verlustmeldung des 
Dienstausweises von Herrn Stefan Lahahn, FB 23 – 
Liegenschaften, ausgestellt am 21.10.2015 
 
Der Dienstausweis von Herrn Stefan Lahahn, FB 23 – 
Liegenschaften, ausgestellt am 21.10.2015 ist verloren ge-
gangen und wird hiermit für ungültig erklärt. 
 
Dortmund, den 24.09.2024 
 

Stadt Dortmund 
Der Oberbürgermeister 

 
 

Öffentliche 
Ausschreibungen  

und Vergaben 
 
 
Stadt Dortmund, Vergabe- und Beschaffungszentrum                                
 
Das Vergabe- und Beschaffungszentrum der Stadt Dort-
mund beabsichtigt, nachfolgend näher beschriebene 
Leistung nach öffentlicher Ausschreibung zu verge-
ben. 
 
Ausschreibung: Externe IT-Betreuung (L456/24) 
 
Bekanntmachung gemäß § 27 Abs. 1 UVgO 
a) Bezeichnung und Anschrift der zur Angebotsab-

gabe auffordernden Stelle:  
Stadt Dortmund, Vergabe- und Beschaffungszen-
trum, 19/2, Viktoriastraße 15, 44122 Dortmund.  
Bezeichnung und Anschrift der den Zuschlag er-
teilenden Stelle:  
Stadt Dortmund, Vergabe- und Beschaffungszen-
trum, 19/2, Viktoriastraße 15, 44122 Dortmund. 
Bezeichnung und Anschrift der Stelle, bei der die 
Angebote oder Teilnahmeanträge einzureichen 
sind:  
Ausschließlich elektronisch auf dem Vergabemarkt-
platz Metropole Ruhr: unter www.evergabe.nrw.de 
Im Rahmen der elektronischen Kommunikation ist 
die Verwendung von Instrumenten und Vorrichtun-
gen erforderlich, die nicht allgemein verfügbar sind. 
Ein uneingeschränkter und vollständiger direkter Zu- 
gang zu diesen Instrumenten und Vorrichtungen ist  

gebührenfrei möglich unter: www.evergabe.nrw.de 
b) Art der Vergabe:  

Öffentliche Ausschreibung nach der Unterschwellen-
vergabeordnung (UVgO). 

c) Form, in der Teilnahmeanträge oder Angebote 
einzureichen sind:  
Angebote sind ausschließlich elektronisch einzu-
reichen. 

d) Art und Umfang der Leistung:  
Es handelt sich bei der auszuschreibenden Leistung 
um die Durchführung der IT-Betreuung (Support, 
Wartung und Beratungs- und Entwicklungsdienst-
leistungen) für die Wirtschaftsförderung Dortmund 
gemäß Leistungsbeschreibung. 

e) Ort der Leistungserbringung: Dortmund. 
f) Anzahl, Größe und Art der einzelnen Lose: nein.  
g) Zulassung von Nebenangeboten:  

Nebenangebote sind nicht zugelassen. 
h) Etwaige Bestimmungen über die Ausführungs-

frist:  
siehe Vergabeunterlagen.  

i) Bezeichnung und Anschrift der Stelle, die die Ver-
gabeunterlagen abgibt oder bei der sie eingesehen 
werden können:  
Elektronische Bereitstellung auf dem Vergabemarkt-
platz Metropole Ruhr (Zu den unter 
http://www.vergabe.metropoleruhr.de/VMPSatellite/ 
genannten Nutzungsbedingungen können die Verga-
beunterlagen kostenlos angefordert und heruntergela-
den und Nachrichten der Vergabestelle eingesehen 
werden.) 

j) Angebotsfrist:  11.10.2024, 12.00 Uhr  
Bindefrist:   02.12.2024 

k) Höhe etwa geforderter Sicherheitsleistungen:  
keine. 

l) Wesentliche Zahlungsbedingungen oder Angabe 
der Unterlagen, in denen sie enthalten sind:  
siehe Vergabeunterlagen; VOL/B 

m) Mit dem Angebot oder Teilnahmeantrag vorzule-
gende Unterlagen, die für die Beurteilung der Eig-
nung des Bewerbers oder Bieters verlangt werden:  
Nach gesonderter Aufforderung durch die Vergabe-
stelle sind vom Bieter Angaben zu machen und Er-
klärungen abzugeben. Die Aufforderung durch die 
Vergabestelle erfolgt erst nach Angebotsöffnung. Die 
Angaben und Erklärungen können per E-Mail an die 
Vergabestelle gesandt werden: 
a) Eigenerklärungen nach § 33 UVgO 
b) Angaben über die Art und Größe des Unterneh-

mens (Anzahl Mitarbeiter/-innen und Produkt-
portfolio; Firmenprofil/Selbstdarstellung) 

c) Erklärung über den Gesamtumsatz des Unterneh-
mens sowie den Umsatz bezüglich der besonde-
ren Leistungsart, die Gegenstand der Vergabe ist, 
jeweils bezogen auf die letzten drei Geschäfts-
jahre. 

file://dmsys.de/data/bundesanzeiger/bafile1/ba/Fachverlag/Teams/Vergabe/Menssen/VHB%20NRW/VHB%20NRW%202016/Ressortabstimmung_final/Externe%20Vordrucke/www.evergabe.nrw.de
file://dmsys.de/data/bundesanzeiger/bafile1/ba/Fachverlag/Teams/Vergabe/Menssen/VHB%20NRW/VHB%20NRW%202016/Ressortabstimmung_final/Externe%20Vordrucke/www.evergabe.nrw.de
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d) Eine Liste der wesentlichen, in den letzten drei 
Jahren erbrachten Leistungen mit Angabe des 
Rechnungswertes, der Leistungszeit sowie der 
öffentlichen oder privaten Auftraggeber. 

e) Erklärung über die Eintragung in das Berufsre-
gister, z. B. Handwerkskammer, Industrie- und 
Handelskammer am Sitz des Unternehmens. 

f)    Der Bieter muss die IT-Infrastruktur betriebsbe-
reit halten. Dies setzt Kenntnisse der vorhanden 
IT-Infrastruktur (siehe B.1. der Leistungsbe-
schreibung) voraus. Der Bieter soll hierzu min. 3 
gleichwertige Referenzen angeben. 

Eine Marktteilnahme von weniger als 3 Jahren ist zu-
lässig, wenn die Eignung in vergleichbarer Weise 
nachgewiesen werden kann. 
Die Vergabestelle behält sich vor, die abgegebenen 
Angaben und Erklärungen zu überprüfen. Hierzu ver-
langt sie vom Bieter die Vorlage entsprechender Be-
scheinigungen (z. B. von Handwerkskammer, Indus-
trie- und Handelskammer, Finanzamt, Kranken-
kasse). Kopien der verlangten Bescheinigungen sind 
zugelassen. Dieses gilt auch, wenn das Original den 
Vermerk "Nur im Original oder als beglaubigte Ko-
pie" trägt. 
Präqualifizierte Unternehmen können anstelle der 
verlangten Unterlagen und Angaben den Namen und 
das Ordnungsmerkmal angeben, unter der sie bei ei-
ner Präqualifizierungsstelle eingetragen sind. 
Zusätzliche Angaben: 
Der Auftraggeber ist an die Bestimmungen des Rund-
erlasses des Innenministeriums Nordrhein-Westfalen 
„Verhütung und Bekämpfung von Korruption in der 
öffentlichen Verwaltung“ vom 26.04.2005 – IR 
12.2.2006-Nr. 3.1 und 3.3 gebunden. 
Der Auftraggeber wird bei Aufträgen ab einer Auf-
tragssumme von 30.000,00 € für den Bieter, der den 
Zuschlag erhalten soll, den Nachunternehmer und 
den Verleiher von Arbeitskräften einen Auszug aus 
dem Gewerbezentralregister beim Bundesamt für 
Justiz anfordern. 
Subunternehmer: 
Bei der Beauftragung von Subunternehmen oder der 
sonstigen Einschaltung Dritter können sich die Bieter 
zum Nachweis Ihrer Leistungsfähigkeit und Fach-
kunde auch dieser Unternehmen bedienen. Bei Ange-
botsabgabe in Verbindung mit einem Subunterneh-
mer ist eine Verpflichtungserklärung über das Bereit-
stellen entsprechender Mittel zur Auftragserfüllung 
einzureichen. Darüber hinaus ist von den Bietern an-
zugeben, in welcher Höhe sie beabsichtigen, Leistun-
gen an Subunternehmen zu vergeben. 
Bietergemeinschaften: 
Die Anforderungen an Bietergemeinschaften sind 
den Vergabeunterlagen zu entnehmen  

n) Höhe der Kosten für Vervielfältigungen der Ver-
gabeunterlagen bei Öffentlichen Ausschreibun-
gen:  

Der Download der Vergabeunterlagen ist kostenlos 
o) Angabe der Zuschlagskriterien:  

niedrigster Preis 
 

Stadt Dortmund 
Der Oberbürgermeister 

 
 
Stadt Dortmund, Vergabe- und Beschaffungszentrum 
 
Das Vergabe- und Beschaffungszentrum beabsichtigt, 
nachfolgend näher beschriebene Bauleistungen durch 
öffentliche Ausschreibung zu vergeben. 
 
Bauvorhaben: Hansa GS, Gewerk: Bühnentechnik 
 
Umfang der zu vergebenden Bauleistungen: 
  
1 x Serverschrank 
1 x Switch 
1 x Signalprozessor  
1 x Steuerungstablet  
2 x Traversenelement 
1 x Lichtsteuerungs-Prozessor  
4 x LED-Scheinwerfer  
1 x Projektionsleinwand 
1 x Projektor  
2 x Punktquellenlautsprecher  
1 x Systemverstärker  
1 x Funkmikro Empfängersystem  
1 x Funkmikro Antennensystem  
 
Die vollständige Bekanntmachung sowie die Vergabeun-
terlagen stehen für einen uneingeschränkten direkten Zu-
gang gebührenfrei zur Verfügung unter:  
https://evergabe.nrw.de/VMPCenter. 
 

Stadt Dortmund 
Der Oberbürgermeister 

 
 
Stadt Dortmund, Vergabe- und Beschaffungszentrum                                                
 
Das Vergabe- und Beschaffungszentrum der Stadt Dort-
mund hat nachfolgend näher beschriebene Baumaß-
nahme nach freihändiger Vergabe vergeben. 
 
Bekanntmachung gemäß VOB Teil A, § 20, Abs. 3 und 
gemäß Nr. 1.4 des RdErl. d. Ministeriums für Wirtschaft, 
Mittelstand und Energie, des Innenministeriums, des Fi-
nanzministeriums, des Ministeriums für Innovation, Wis-
senschaft, Forschung und Technologie und des Ministeri-
ums für Bauen und Verkehr vom 3. Februar 2009  
– AZ: 121 – 80-20/02- 
a) Stadt Dortmund, Vergabe- und Beschaffungszentrum, 

Abt. 19/3, Viktoriastraße 15, 44135 Dortmund, Tel.: 

https://evergabe.nrw.de/VMPCenter
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(0231) 50-2 82 07, Fax: (0231) 50-2 94 58, E-Mail: 
cluehrs@stadtdo.de 

b) Freihändige Vergabe, Vergabe-Nr.: B154/24                   
c) Ausführung von Bauleistungen, Baumaßnahme: 

Theke im Studio K, Gewerk: Tischlerarbeiten 
d) in Dortmund 
e) Beauftragtes Unternehmen:  

Innenausbau Krause & Co GmbH,  
Sitz: 44536 Lünen 
 

Stadt Dortmund 
Der Oberbürgermeister 

 
 
Stadt Dortmund, Vergabe- und Beschaffungszentrum 
 
Das Vergabe- und Beschaffungszentrum beabsichtigt, 
nachfolgend näher beschriebene Dienstleistung durch 
ein Offenes Verfahren nach VgV zu vergeben:  
 
„TGA Paul-Ehrlich Berufskolleg“.  
 
Die vollständige Bekanntmachung sowie der Bewerber-
bogen stehen für einen uneingeschränkten direkten Zu-
gang gebührenfrei zur Verfügung unter:  
https://evergabe.nrw.de/VMPCenter. 
 

Stadt Dortmund 
Der Oberbürgermeister 

 
 
Stadt Dortmund, Vergabe- und Beschaffungszentrum 
 
Das Vergabe- und Beschaffungszentrum beabsichtigt, 
nachfolgend näher beschriebene Bauleistungen durch 
offenes Verfahren zu vergeben. 
 
Maßnahme:  
Lieferung von Großmaschinen für Asphaltkolone 
 
Leistung:  
 
Die Großmaschinen umfassen einen selbstfahrenden Rau-
penfertiger, eine leistungsstarke Kaltfräse mit Hecklader 
und eine Tandemwalze. Die Leistung beinhaltet ebenfalls 
die Wartung der ausgeschriebenen Maschinen, sowie eine 
Schulungsleistung. 
 
Die vollständige Bekanntmachung sowie die Vergabeun-
terlagen stehen für einen uneingeschränkten direkten Zu-
gang gebührenfrei zur Verfügung unter:  
https://evergabe.nrw.de/VMPCenter. 
 

Stadt Dortmund 
Der Oberbürgermeister 

 
 

Stadt Dortmund, Vergabe- und Beschaffungszentrum     
                            
Das Vergabe- und Beschaffungszentrum der Stadt Dort-
mund beabsichtigt, nachfolgend näher beschriebene 
Leistung nach öffentlicher Ausschreibung zu verge-
ben. 
 
Ausschreibung:  
RV Lieferung Felsen aus Ruhrsandstein als Anfahr-
schutz (L650/24) 
 
Bekanntmachung gemäß § 27 Abs. 1 UVgO 
a) Bezeichnung und Anschrift der zur Angebotsab-

gabe auffordernden Stelle:  
Stadt Dortmund, Vergabe- und Beschaffungszen-
trum, 19/3, Viktoriastraße 15, 44122 Dortmund.  
Bezeichnung und Anschrift der den Zuschlag er-
teilenden Stelle:  
Stadt Dortmund, Vergabe- und Beschaffungszen-
trum, 19/3, Viktoriastraße 15, 44122 Dortmund. 
Bezeichnung und Anschrift der Stelle, bei der die 
Angebote oder Teilnahmeanträge einzureichen 
sind:  
Ausschließlich elektronisch auf dem Vergabemarkt-
platz Metropole Ruhr: unter www.evergabe.nrw.de 
Im Rahmen der elektronischen Kommunikation ist 
die Verwendung von Instrumenten und Vorrichtun-
gen erforderlich, die nicht allgemein verfügbar sind. 
Ein uneingeschränkter und vollständiger direkter Zu-
gang zu diesen Instrumenten und Vorrichtungen ist 
gebührenfrei möglich unter: www.evergabe.nrw.de 

b) Art der Vergabe:  
Öffentliche Ausschreibung nach der Unterschwellen-
vergabeordnung (UVgO). 

c) Form, in der Teilnahmeanträge oder Angebote 
einzureichen sind:  
Angebote sind ausschließlich elektronisch einzu-
reichen. 

d) Art und Umfang der Leistung: Lieferung von Fel-
sen aus Ruhrsandstein als Anfahrschutz  
gemäß Leistungsbeschreibung mit einer Laufzeit von 
bis zu 48 Monaten. 
Ort der Leistungserbringung:  
Dortmund. 

e) Anzahl, Größe und Art der einzelnen Lose:  
keine Lose.  

f) Zulassung von Nebenangeboten:  
Nebenangebote sind nicht zugelassen. 

g) Etwaige Bestimmungen über die Ausführungs-
frist:  
siehe Vergabeunterlagen.  

h) Bezeichnung und Anschrift der Stelle, die die Ver-
gabeunterlagen abgibt oder bei der sie eingesehen 
werden können:  
Elektronische Bereitstellung auf dem Vergabemarkt-
platz Metropole Ruhr (Zu den unter 
http://www.vergabe.metropoleruhr.de/VMPSatellite/ 

https://evergabe.nrw.de/VMPCenter
https://evergabe.nrw.de/VMPCenter
file://dmsys.de/data/bundesanzeiger/bafile1/ba/Fachverlag/Teams/Vergabe/Menssen/VHB%20NRW/VHB%20NRW%202016/Ressortabstimmung_final/Externe%20Vordrucke/www.evergabe.nrw.de
file://dmsys.de/data/bundesanzeiger/bafile1/ba/Fachverlag/Teams/Vergabe/Menssen/VHB%20NRW/VHB%20NRW%202016/Ressortabstimmung_final/Externe%20Vordrucke/www.evergabe.nrw.de
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genannten Nutzungsbedingungen können die Verga-
beunterlagen kostenlos angefordert und heruntergela-
den und Nachrichten der Vergabestelle eingesehen 
werden.) 

i) Angebotsfrist:  28.10.2024, 23.59 Uhr  
Bindefrist:   09.01.2025 

j) Höhe etwa geforderter Sicherheitsleistungen:  
keine. 

k) Wesentliche Zahlungsbedingungen oder Angabe 
der Unterlagen, in denen sie enthalten sind:  
siehe Vergabeunterlagen; VOL/B 

l) Mit dem Angebot oder Teilnahmeantrag vorzule-
gende Unterlagen, die für die Beurteilung der Eig-
nung des Bewerbers oder Bieters verlangt werden:  
Nach gesonderter Aufforderung durch die Vergabe-
stelle sind vom Bieter Angaben zu machen und Er-
klärungen abzugeben. Die Aufforderung durch die 
Vergabestelle erfolgt erst nach Angebotsöffnung. Die 
Angaben und Erklärungen können per Brief, Fax oder 
E-Mail an die Vergabestelle gesandt werden: 
a) Erklärung über die Eintragung in das Berufsre-

gister, z. B. Handwerkskammer, Industrie- und 
Handelskammer am Sitz des Unternehmens. 

b) Erklärung über den Gesamtumsatz des Unter-
nehmens, sowie den Umsatz bezüglich der be-
sonderen Leistungsart, die Gegenstand der Ver-
gabe ist, jeweils bezogen auf die letzten drei Ge-
schäftsjahre. 

c) Steuerliche Unbedenklichkeitsbescheinigung 
des zuständigen Finanzamtes über abgeführte 
Steuern (nicht älter als 6 Monate). 

d) Eine Liste der in den letzten drei Jahren erbrach-
ten wesentlichen Liefer- oder Dienstleistungen, 
mit Angabe des Werts, des Liefer- beziehungs-
weise Erbringungszeitpunkts sowie des öffent- 
lichen oder privaten Empfängers. 

e) Erklärung, aus der die durchschnittlich jährliche 
Beschäftigtenzahl des Unternehmens und die 
Zahl seiner Führungskräfte in den letzten drei 
Jahren ersichtlich sind. 

Eine Marktteilnahme von weniger als 3 Jahren ist zu-
lässig, wenn die Eignung in vergleichbarer Weise 
nachgewiesen werden kann. 
Die Vergabestelle behält sich vor, die abgegebenen 
Angaben und Erklärungen zu überprüfen. Hierzu ver-
langt sie vom Bieter die Vorlage entsprechender Be-
scheinigungen (z. B. von Handwerkskammer, Indus-
trie- und Handels-kammer, Finanzamt, Kranken-
kasse). Kopien der verlangten Bescheinigungen sind 
zugelassen. Dieses gilt auch, wenn das Original den 
Vermerk "Nur im Original oder als beglaubigte Ko-
pie" trägt. 
Präqualifizierte Unternehmen können anstelle der 
verlangten Unterlagen und Angaben den Namen und 
das Ordnungsmerkmal angeben, unter der sie bei ei-
ner Präqualifizierungsstelle eingetragen sind. 
 

Zusätzliche Angaben: 
Der Auftraggeber ist an die Bestimmungen des Rund-
erlasses des Innenministeriums Nordrhein-Westfalen 
„Verhütung und Bekämpfung von Korruption in der 
öffentlichen Verwaltung“ vom 26.04.2005 – IR 
12.2.2006-Nr. 3.1 und 3.3 gebunden. 
Der Auftraggeber wird bei Aufträgen ab einer Auf-
tragssumme von 25.000,00 € für den Bieter, der den 
Zuschlag erhalten soll, den Nachunternehmer und 
den Verleiher von Arbeitskräften einen Auszug aus 
dem Wettbewerbsregister beim Bundeskartellamt 
anfordern. 
Subunternehmer: 
Bei der Beauftragung von Subunternehmen oder der 
sonstigen Einschaltung Dritter können sich die Bieter 
zum Nachweis Ihrer Leistungsfähigkeit und Fach-
kunde auch dieser Unternehmen bedienen. Bei Ange-
botsabgabe in Verbindung mit einem Subunterneh-
mer ist eine Verpflichtungserklärung über das Bereit-
stellen entsprechender Mittel zur Auftragserfüllung 
einzureichen. Darüber hinaus ist von den Bietern an- 
zugeben, in welcher Höhe sie beabsichtigen, Leistun-
gen an Subunternehmen zu vergeben. 
Bietergemeinschaften: 
Die Anforderungen an Bietergemeinschaften sind 
den Vergabeunterlagen zu entnehmen  

m) Höhe der Kosten für Vervielfältigungen der Ver-
gabeunterlagen bei Öffentlichen Ausschreibun-
gen:  
Der Download der Vergabeunterlagen ist kostenlos 

n) Angabe der Zuschlagskriterien:  
niedrigster Preis 
 

Stadt Dortmund 
Der Oberbürgermeister 

 
 
Stadt Dortmund, Vergabe- und Beschaffungszentrum                                
 
Das Vergabe- und Beschaffungszentrum der Stadt Dort-
mund beabsichtigt, nachfolgend näher beschriebene 
Leistung nach öffentlicher Ausschreibung zu verge-
ben. 
 
Ausschreibung:  
Rahmenvertrag Lieferung von versch. Reparatur-     
asphalten in 2 Losen – AZ: L651/24 
 
Bekanntmachung gemäß § 27 Abs. 1 UVgO 
a) Bezeichnung und Anschrift der zur Angebotsab-

gabe auffordernden Stelle:  
Stadt Dortmund, Vergabe- und Beschaffungszen-
trum, 19/3, Viktoriastraße 15, 44122 Dortmund.  
Bezeichnung und Anschrift der den Zuschlag er-
teilenden Stelle:  
Stadt Dortmund, Vergabe- und Beschaffungszen-
trum, 19/3, Viktoriastraße 15, 44122 Dortmund. 
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Bezeichnung und Anschrift der Stelle, bei der die 
Angebote oder Teilnahmeanträge einzureichen 
sind:  
Ausschließlich elektronisch auf dem Vergabemarkt-
platz Metropole Ruhr: unter www.evergabe.nrw.de 
Im Rahmen der elektronischen Kommunikation ist 
die Verwendung von Instrumenten und Vorrichtun-
gen erforderlich, die nicht allgemein verfügbar sind. 
Ein uneingeschränkter und vollständiger direkter Zu-
gang zu diesen Instrumenten und Vorrichtungen ist 
gebührenfrei möglich unter: www.evergabe.nrw.de 

b) Art der Vergabe:  
Öffentliche Ausschreibung nach der Unterschwellen-
vergabeordnung (UVgO). 

c) Form, in der Teilnahmeanträge oder Angebote 
einzureichen sind:  
Angebote sind ausschließlich elektronisch einzu-
reichen. 

d) Art und Umfang der Leistung:  
Lieferung von versch. Reparaturasphalten in 2 Losen 
für das Tiefbauamt der Stadt Dortmund über einen 
Vertragszeitraum von 12 Monaten mit dreimaliger 
Verlängerungsoption gem. Vergabeunterlagen. 

e) Ort der Leistungserbringung:  
Dortmund. 

f) Anzahl, Größe und Art der einzelnen Lose:  
Es erfolgt eine Vergabe in 2 Losen getrennt nach Re-
paraturasphalt aus Reaktivmischgut und kalteinbau-
fähigem Reparaturasphalt 

g) Zulassung von Nebenangeboten:  
Nebenangebote sind nicht zugelassen. 

h) Etwaige Bestimmungen über die Ausführungs-
frist:  
siehe Vergabeunterlagen.  

i) Bezeichnung und Anschrift der Stelle, die die Ver-
gabeunterlagen abgibt oder bei der sie eingesehen 
werden können:  
Elektronische Bereitstellung auf dem Vergabemarkt-
platz Metropole Ruhr (Zu den unter 
http://www.vergabe.metropoleruhr.de/VMPSatellite/ 
genannten Nutzungsbedingungen können die Verga-
beunterlagen kostenlos angefordert und heruntergela-
den und Nachrichten der Vergabestelle eingesehen 
werden.) 

j) Angebotsfrist:  21.10.2024, 20.00 Uhr  
Bindefrist:   30.12.2024 

k) Höhe etwa geforderter Sicherheitsleistungen:  
keine. 

l) Wesentliche Zahlungsbedingungen oder Angabe 
der Unterlagen, in denen sie enthalten sind:  
siehe Vergabeunterlagen; VOL/B 

m) Mit dem Angebot oder Teilnahmeantrag vorzule-
gende Unterlagen, die für die Beurteilung der Eig-
nung des Bewerbers oder Bieters verlangt werden:  
Die Eignungsnachweise sind zusammen mit dem An-
gebot einzureichen.  
a) Eigenerklärungen nach § 33 UVgO 

b) Angaben über die Art und Größe des Unterneh-
mens (Anzahl Mitarbeiter/-innen und Produkt-
portfolio; Firmenprofil/Selbstdarstellung) 

c) Erklärung über den Gesamtumsatz des Unterneh-
mens sowie den Umsatz bezüglich der besonde-
ren Leistungsart, die Gegenstand der Vergabe ist, 
jeweils bezogen auf die letzten drei Geschäfts-
jahre. 

d) Eine Liste der wesentlichen, in den letzten drei 
Jahren erbrachten Leistungen mit Angabe des 
Rechnungswertes, der Leistungszeit sowie der 
öffentlichen oder privaten Auftraggeber. 

e) Erklärung über die Eintragung in das Berufsre-
gister, z. B. Handwerkskammer, Industrie- und 
Handelskammer am Sitz des Unternehmens. 

Eine Marktteilnahme von weniger als 3 Jahren ist zu-
lässig, wenn die Eignung in vergleichbarer Weise 
nachgewiesen werden kann. 
Die Vergabestelle behält sich vor, die abgegebenen 
Angaben und Erklärungen zu überprüfen. Hierzu ver-
langt sie vom Bieter die Vorlage entsprechender Be-
scheinigungen (z. B. von Handwerkskammer, Indus-
trie- und Handelskammer, Finanzamt, Kranken-
kasse). Kopien der verlangten Bescheinigungen sind 
zugelassen. Dieses gilt auch, wenn das Original den 
Vermerk "Nur im Original oder als beglaubigte Ko-
pie" trägt. 
Präqualifizierte Unternehmen können anstelle der 
verlangten Unterlagen und Angaben den Namen und 
das Ordnungsmerkmal angeben, unter der sie bei ei-
ner Präqualifizierungsstelle eingetragen sind. 
Zusätzliche Angaben: 
Der Auftraggeber ist an die Bestimmungen des Rund-
erlasses des Innenministeriums Nordrhein-Westfalen 
„Verhütung und Bekämpfung von Korruption in der 
öffentlichen Verwaltung“ vom 26.04.2005 – IR 
12.2.2006-Nr. 3.1 und 3.3 gebunden. 
Der Auftraggeber wird bei Aufträgen ab einer Auf-
tragssumme von 25.000,00 € für den Bieter, der den 
Zuschlag erhalten soll, den Nachunternehmer und 
den Verleiher von Arbeitskräften einen Auszug aus 
dem Wettbewerbsregister beim Bundeskartellamt an-
fordern. 
Subunternehmer: 
Bei der Beauftragung von Subunternehmen oder der 
sonstigen Einschaltung Dritter können sich die Bieter 
zum Nachweis Ihrer Leistungsfähigkeit und Fach-
kunde auch dieser Unternehmen bedienen. Bei Ange-
botsabgabe in Verbindung mit einem Subunterneh-
mer ist eine Verpflichtungserklärung über das Bereit-
stellen entsprechender Mittel zur Auftragserfüllung 
einzureichen. Darüber hinaus ist von den Bietern an-
zugeben, in welcher Höhe sie beabsichtigen, Leistun-
gen an Subunternehmen zu vergeben. 
Bietergemeinschaften: 
Die Anforderungen an Bietergemeinschaften sind 
den Vergabeunterlagen zu entnehmen  

file://dmsys.de/data/bundesanzeiger/bafile1/ba/Fachverlag/Teams/Vergabe/Menssen/VHB%20NRW/VHB%20NRW%202016/Ressortabstimmung_final/Externe%20Vordrucke/www.evergabe.nrw.de
file://dmsys.de/data/bundesanzeiger/bafile1/ba/Fachverlag/Teams/Vergabe/Menssen/VHB%20NRW/VHB%20NRW%202016/Ressortabstimmung_final/Externe%20Vordrucke/www.evergabe.nrw.de
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n) Höhe der Kosten für Vervielfältigungen der Ver-
gabeunterlagen bei Öffentlichen Ausschreibun-
gen:  
Der Download der Vergabeunterlagen ist kostenlos 

o) Angabe der Zuschlagskriterien:  
100 % Preis. 
 

Stadt Dortmund 
Der Oberbürgermeister 

 
 
Stadt Dortmund, Vergabe- und Beschaffungszentrum                                                
 
Das Vergabe- und Beschaffungszentrum der Stadt Dort-
mund hat nachfolgend näher beschriebene Baumaß-
nahme nach beschränkter Ausschreibung vergeben. 
 
Bekanntmachung gemäß VOB Teil A, § 20, Abs. 3 und 
gemäß Nr. 1.4 des RdErl. d. Ministeriums für Wirtschaft, 
Mittelstand und Energie, des Innenministeriums, des Fi-
nanzministeriums, des Ministeriums für Innovation, Wis-
senschaft, Forschung und Technologie und des Ministeri-
ums für Bauen und Verkehr vom 3. Februar 2009  
– AZ: 121 – 80-20/02 – 
a) Stadt Dortmund, Vergabe- und Beschaffungszentrum, 

Abt. 19/3, Viktoriastraße 15, 44135 Dortmund, Tel.: 
(0231) 50-2 82 15, Fax: (0231) 50-2 94 58, E-Mail: 
imehlgarten@stadtdo.de 

b) Beschränkte Ausschreibung, Vergabe-Nr.: B175/24                  
c) Ausführung von Bauleistungen, Baumaßnahme:  

Grotenbachstraße, Anschluss EG Sammler, Ge-
werk: Kanalbauarbeiten 

d) in Dortmund 
e) Beauftragtes Unternehmen:  

Stricker Infrastrukturbau GmbH & Co. KG, Sitz: 
Giselherstraße 5–7, 44319 Dortmund 
 

Stadt Dortmund 
Der Oberbürgermeister 

 
 
Stadt Dortmund, Vergabe- und Beschaffungszentrum 
 
Das Vergabe- und Beschaffungszentrum beabsichtigt, 
nachfolgend näher beschriebene Dienstleistung durch 
ein Offenes Verfahren nach VgV zu vergeben:  
 
Archäologische Ausgrabung „Alte Ellinghauser 
Straße 5–7“ in Lindenhorst. 
 
Die vollständige Bekanntmachung sowie der Bewerber-
bogen stehen für einen uneingeschränkten direkten Zu-
gang gebührenfrei zur Verfügung unter:  
https://evergabe.nrw.de/VMPCenter. 
 

Stadt Dortmund 
Der Oberbürgermeister 

 
 
 
 
 

https://evergabe.nrw.de/VMPCenter

	gung Niederrhein GmbH: an ihre Fernwärmekun-
	den in Dortmund-Scharnhorst, Änderung der Fern-
	wärmepreise
	gung Niederrhein GmbH: an ihre Fernwärmekun-
	den in Dortmund-Bodelschwingh, Änderung der
	Fernwärmepreise
	Öffentliche Sitzung
	Nicht öffentliche Sitzung
	1.  Bildung von Budgets und Deckungsfähigkeiten in der Ergebnisrechnung gemäß §§ 20 und 21 Verordnung über das Haushaltswesen der Kommunen im Land Nordrhein-Westfalen (KomHVO NRW)
	2.  Bildung von Budgets und Deckungsfähigkeiten in der Finanzrechnung gemäß §§ 20 und 21 KomHVO NRW
	Deckungsfähigkeit für den Investitionsbereich (Zeilen 1 bis 5 sowie 7 bis 12 der Teilfinanzpläne):
	Nach § 20 bzw. § 21 Absatz 1 KomHVO NRW werden sämtliche investiven Ein- und Auszahlungen des Teilfinanzplanes einer Organisationseinheit zu einem Budget zusammengefasst. Sowohl die Summe dieser Einzahlungen als auch die Summe dieser Auszahlungen ist ...
	Nach § 21 Absatz 2 KomHVO NRW können über den Haushaltsansatz hinausgehende investive Einzahlungen (Mehreinzahlungen) für entsprechende investive Mehrauszahlungen verwendet werden. Für alle über- und außerplanmäßigen Mehrauszahlungen mit Deckung durch...
	2.2. Besonderheiten zur Deckungsfähigkeit
	Im Folgenden werden gemäß §§ 20 und 21 Absatz 1 und 2 KomHVO NRW Teilbudgets in den Teilfinanzplänen definiert, deren Deckungsfähigkeit Besonderheiten unterliegt.
	Investitionen (Zeilen 1 bis 5 sowie 7 bis 12):
	Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 15 bis 17 sowie 19 bis 21):
	 Allgemeine Finanzwirtschaft (Amt 29):
	Sämtliche Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit im Amt 29 werden innerhalb des Teilfinanzplanes zu einem Budget zusammengefasst. Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen.
	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 24 bis 25):
	 Umsatzsteuereinzahlungen und Vorsteuerauszahlungen:
	Umsatzsteuereinzahlungen und Vorsteuerauszahlungen werden innerhalb eines Teilfinanzplanes zu Teilbudgets zusammengefasst und sind jeweils innerhalb dieser Teilbudgets untereinander deckungsfähig. Darüber hinaus sind sie teilfinanzplanübergreifend geg...

	Deckung der Auszahlungen für Investitionstätigkeit gemäß § 20 KomHVO NRW
	Folgende Auszahlungsermächtigungen des Gesamtfinanzplans können nach Genehmigung des Stadtkämmerers zur Deckung von Auszahlungen für Investitionen im Rahmen der jeweiligen Projekte oder Maßnahmen verwendet werden:
	Öffentliche Bekanntgabe der Fernwärmeversorgung Niederrhein GmbH
	Öffentliche Bekanntgabe der Fernwärmeversorgung Niederrhein GmbH

